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Z1,,143 .. 110/18-1/4/77 
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des Nationalrates 
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Xi V. Ge:.ctzgebungsperiode 

. Wi,en f am 1 0" .Härz1 977 
., .. ~". " 

..,~- ';::. . 

1977 -03- i 4 
·,zu 9:26 [J 

82S/J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat PETER, ZEILLINGER, 

Dr .. STIX und Genossen haben am 20 .. J.än.ner 1977 unte2' 

der Nr .. 926/J an mich eine schriftl.iche parlamentarische 

Anfrage betreffend vlaffen- und Munitionsverkäufe aYl 

das Ausland - Regelung des. Verfahre..VJ.s ge:r~ichtet .. Ebenfall s 
. .~ ,. ~ 

am 20.. Jänner 1977 wurde an mi ch VO~l den Abgeordne ten 

zum Nationalrat ZEILLINGER, PETERi> nr. SCHMIDT und 

Genos en eine ."eitere Anfrage betre.ffend WaEfen- u.l1.d 

Munitionsverkäufe an das Ausland U!!.ter der Nr .. 928/J 
gestelltq 

Die beiden schriftlichen parlamentarischen Anfragen· 
haben folgendenWortlau.t: 

"itlelche R.egelung t:.~rgibt sich auf Grund der b2stehenden 
VorschriftE'::t1 im einzelnen für das bei Wai'fen- w1d 
Muni tions'J(~:rkäu.fen an das Auslal'ld einzuhal tende 
Verfahren? 
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2", Da für diE Prüfur..g solcher Geschäfte mehrere Ministerien 
zust2indig sind: 
Auf wElcr~e v.JE:ise 'vru-de in der bish(-:X'igen Praxis 
ve ....... ~,jcl~t ':;';''/\10 ~"'tsP·"'ecv,e"1'·'"" "''"''''''d-:'l~-'-;orl 'Vl""....,be-;ZlJ cu··hr·OV1 r) ... -I". !J. , ,_,-,"_ e~.;. _ -'- L~ _1 -..tc; r,""_,1. .'_~ '~!..""_ ... ,...... _" .j.,." ~".I 

3 .. Erachten Sie die auf diesem Gebiet derzeit bt~stehenden 
Vorsch~ciften. und Vorkehrungen im Lichte der, jüngsten 
Vorkommnisse für ausreichend?" 

"1c Wird die Untersuchung der gegenständlichen Affär~ 
auch auf die neben dem Bundesministeriuln für Landes­
verteidigung sachlicil berührten l~esso!."'ts ausgedehnt 
werden~ bzw. '~,elche Stellen sind bislang übe:rhaupt 
mit dieser Untersuchung betraut-';' ',._,,--, 

2 .. "'erden Sie dem Landesverteidigungsrat eine Zusarr.r.1en­
stellung über die in den letzten zehn Jahren ~:;enehmig'­
ten bzw~ nicht genehlnigten flaffe.n- und Muni tionsver­
käufe all das Ausland ZlJ.r VerEügung stellen'?" 

Auf Grund des engen Zusamrnenhanges, der zwischen den 

beide!'L An.fragen besteht r beehre ich mich, dies(-! gemeinsa171. 

wie folgt 'Zu bea.ntworten~ 

,-

Zu den Fraqen 1 u:1d 2 
-------------~. ---------------

1", Nach einer vor Jahren getroFfenen intermi.niste­

riellen Vereinbarung- sind die Zuständ:Lgkei ten zur Voll­

ziehtmg des GeSE·tzes über Aus-· und Einfu.hr von Kriegsgel"ät 

vom 6c NO"12mber1935» ORGEl 0 I 8.1 337 1 inder ?"assung 

der Verordnung über Durchfuhr von Kriegsgerät vom 5.Septem­

bel' 1939, DI-<GBl. ::: So 1,665. 'Jlie fo1gt vereilt! 

Die Federf'ühnmg obliegt dem Bundesministeri"v1r:l 

für, Inneres. Yfi tzw:ori.rken haben die Bu,ndesrnitdsterien 

für AusWäytige AngE:legenr!.ei ten 'Lmd fU,:c Landesverteidigung .. 

Antr;:ige auf Ein-} Aus-· oder Du:rchfuhr VDn Kri.egs:.... 

material sind beim Bundesminis tel"ium ,fU:::, Inneres elnzu-
brin·,:rel'l'. lJl''j ~D":>]' Co l"'c"'d-e ~ v rra'D"':>n' FP·"'·1 """I,..,-'t '''pro'·'''!'l." ;} ... Ir '- c;.. ....... . ~ __ :'1, ' .. r ... J.l~ .. '-... I ._.L ~_(""J. .... ~~~ W _ c::_ 

10.' 
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Genaue Bezei~hnung der Art und Menge 
des Kriegsmaterials, 

" ,: Absender und. Y.~rr.pfänger, 

Verkehrsmittel.\) 

Grenzübertrittsstelle(n), 

Zeitraum, innerhalb dessen die Ein-li A1J.s­
oder Durchfuhr er folgen soll.. 

,~) ,_: 

, ;.~, ,. 

Enthält ein Antr'ag die. erforderlichen Angaben p 

so werden Stellungnahmen des Bundesministeriums für 
Auswärtige A..Ylgelegenhei ten und des Bundesrninisteriums 
für Landesverteidigung eingeholt •. 

....... 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
überprüft den .Antrag dahin, ob gegen die beabsichtigte 
Ein-, Aus- oder Durchfuhr neutralitiitsrechtliche, neutrali­
tätspolitische oder aUßenpolitische Bedenken bestehen. 

"Das Bundesministerium für Landesverteidigungprüft 
den Antrag aus' militärischer, das Bundesministerium 
-für Inneres aus sicherheitspolizeilicher Sicht .. 

Hat eines der erwähnten Bundesministerien gegen 
die Aus-, Ein- oder Durchfuhr Bedenken, so ~~rd der 
Antrag abgelehnt. Bestehen keine Bedenken, so wird der 
Antrag mittels Bescheides aufrecht erledigt. 

Von der aufrechten Erledigung werden die B'...L"ldes­
ministerien für Auswärtige Angelegenheiten und für 
Landesverteidigung verständigt. Bei "bcabsichtigtem Trans­
por·t der Sendungen mi ttelsEisenbahn, Luftfahrzeug oder 
Schiff wird auch das Btlndesministerium fUr Verkehr mit 
dem Ersuchen um Verständigl.mg der fü.r die 1'ransport­
mittel zuständigen Dienststellen bzW' .. Einrichtungen 
in Kenntnis gesetzt.' 

Die örtlich in Betracht kommenden Sicherheits­
direktionenerhalten ebenfalls Besch~iö.ausfertigungen 
mi t dem Auftra.g, die in Betracht komm.enden Sicherhei ts-
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behörden ihres Bereiches sowie die GrenzkontrollsteIlen 
en tsprechend anzuweiseno Die Sicherhei tS,direktionen 

werden gleichzeitig angewiesen, über die erfolgte Ein-, 
Aus'- oder Durchfuhr des Kriegsmater:i.als dem Bundesministe­

rimn für Inneres fernschriftlich zu berichten9 
Seitens des Bundesministeril~s für Finanzen sind 

die Zollämter mittels einer Dienstanweisung über ihr 
VerhaI tenhfnsichtlich der Beha..YJ.dlung von T.-laren , die 

Verkehrsbeschränkungen unterliegen und zu denen vor 

allem das Kriegsmatei~ial zähl t ~ genau i.nstruiert" 
Bald nach der Aufstellung des österreichischen 

Bundesheeres "/ü,rde für dieses 9 vriederum auf Grund einer 
interministeriellen Vereinbarung 9 folgende Sonderregel~~g 
getroffen ~" "" 

20 FUh'rt das Bundesministeriurn für Landesverteidi-
gungfür Zwecke des Bundesheeres Kriegsmaterial ein 
oder aus p so bedarf es hiezu keiner Bewilligung durch 
das BundesministeriUJ"l1 für Inneres o Demgemäß ist inder 
Dienstanweisung des BundesministeriuinS für Finanzen 
betreffend die Verkehrsbeschräl'1..kungen für Waffen, Munition, 
rriegsgerät und Schieß- und Sprengmittel den Zollämtern 
mi tgeteil t worden 0 daß für Ein- und Ausfuhren für Zwecke 
des Btmdesheeres, bei denen das Bundesministeril.,lffi für 
Landesverteidigung als Empfänger ode:!' Absender aufscheint, 
die Ein- bzwo Ausfuhrbewilligung als erteilt gilt. Er-
wähnenswert ist .ferner, daß gemäß dem diesbezüglichen 
Erlaß des Bundesministeriums für Landesverteidigung 

vom 200 Feber 1975 0 Zahl 403985- IntAbt/75, betreffend 
"Beschaffungswesen p Zollverfahren für "HEERESGUT" ; Rechtsgnnidlagen , 
und DurchführungsbestimTlungen - 2 .. Neufassung" , die 
vertragsschließende Dienststelle des Bundesheeres verpflichtet 
ist. vor Abschl:.l.ß des Kaufvertrages vom Käu.fer ein Endverbraucher'­
zertifikat (tOendusecertificate q

,) einzufordern .. Von der 
Vorlage ei.nes 801chen Zertifikates wird die Bewilligung 
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zur Ausfuhr von Kriegsmaterial (abgesehen von unbedenkli­
chen Fällen der Ausfuhr geringer Mengen unbedeutenden 
Kriegsmaterials) im Regelfall abhängig gemachto 

Überdies wird, vom Bundesministeriurn für Landesverteidi­
gung ,l sofern dies im Hinblick auf allfällige neutralitä.ts­
pOlitische Gründe notwendig erscheint, das Einvernehmen 
mit dem ,Bundesministerium .PUr Auswärtige Angelegenheiten 

hergestellt" -
,: Der Entfall der Bewilligungspflicht gilt aber:· 

nur, wenn aus den Transportbegleitpapieren (Frachtbrief) 
eindeutig hervorgeht 11 daß es sich bei dem Impo,rteur 
oder E,xporteur ·üm'da.s -Bundesmfnisterium' für "Landesverteidi­

gung (oder eine von diesem ermächtigte Dienststelle) 

handelt" Bedient sich das Bundesministerium für Landesver­
t'eidigung zur Abwicklung solcher Einfuhren oder Ausfuhren 

privater Stellen (Spediteure, WaE.fenhändler u. dgl .. ) .• 
so haben sich diese, wie dies sonst erforderlich ist p 

mit einem entsprechenden Antrag aYJ. das Bundesministerium 
für Inneres zu wenden. 

, - - .-.,,- ... ,. -,-_.,- ;. ...... --" 
Die Ein-, Aus- und Durchfuhr von Jagd-, Sport:-

und Faustfeuerwaffen sowie von Munition hiefür bedarf 
im Hinblick auf die vorangehenden Darlegungen keiner 
Bewilligung durch das Bundesministerium für Inneres., 

30 Gemäß Außenhandelsgesetz 1968, BGBl .. 314, in 
der geltenden Fassung p ist die Ausfuhr von Waren, die 
in der Anlage A zu diesem Gesetz genannt sind, an eine 
Ausfuhrbewilligung des Bundesministeriums für Handel, 
Gewerbe und Industrie gebunden. Ausnahmen von der B~~ . 
willigungspflicht sind im § 4 festgesetzt (z. B. Durchfuhr, , 
Vormerkverkehr)" 

. Waffen rrJ. t Ausnahme der Jagd- und Sportgewehre 
aus der ZTNr .. 93004 fallen lL"l ter die Bewilligungspflicht , 
Panzerwagen (ZTNro 87008) ll.YJ.terliegen in der Ausfuhr. 
nicht der Bewilligungspflicht g da sie als Fahrzeuge 

behandelt werden~ 
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Gewisse Geschäfte sind dem Außenhandelsbeirat· 

vorzulegen" 

Nähere Bestimm~~gen über die Zusammensetzung des 

Beirates und die Art der Geschäfte en thäl t der § 14 

AußenhandelsgesEtz~ 

40 Das Bundesministerilun für Finanzen hat im Zusammen­

hang mi t der Veräußerung von \-laffen und Mu.ni tion (=Ver­

fügung über bewegliches Bundesvermögen) vom haushalts­

rechtlichen Standpunkt nach Maßgabe folgender Vorschriften 

mitzuwirken~ 

a) !;!t 0 XII des .ieweiÜ.qen ß.2!r..dt;:;finanzgesetz·es 

Der Bu.ndesminister für Finanzen ist ermächtigt, 

Verfü~.1ngen über bewegliches Bundesvermögen zu .treffen, 

sowei t der ~lert des einzelnen Besta.ndteiles im Rahmen 

des betreffenden Rechtsgeschäftes 5 NilL S nicht über­

steigto Veräußerungen über der genannten Wertgrenze 

bedürfen eines Bundesgesetzes$ 

b) purchfUhrungserlaß des BundeS;'11inisteriuJIlS fi!r 

Finanzen Art, XII des .;e1lieiligen Bundesfinanzgesetzes 

Hier delegiert der Bundesminister fUrFinanzen 

seine VerfUgungsermächtigung an das in der Sache zu­

ständige Fachressort und behäl t sich seine Hitwir:!.<li..Ylg 

bei der Überschrei tung bestimmter vJertgrenzen vor (s"Bei­

lage A zum jeweiligen DurchfUhrlli1.gserlaB o Allgemeine 

Bestimmungen) 0 Die haushaltsrechtlichen Bestimmungen 

betreffend die Verfügung über bewegliches Bundesvermögen 

machen keinen Unterschied, ob es sich ti..rn Verkäu.fe i.Yl 

das In- oder Ausland handel t; sie e..'1thal ten weiters 

keine Sonderregel1..LYlg. für Waf fen- l.:md Huni tionsverkäufe .. 

Hinsichtlich der 'bestehenden Vorschriften fUr 

Waffen- und Munitionsverkäufe an das Ausland '\l:ird über- . 

dies auf die Beilage eie des in der Anlage angeschlossenen 

Gutachtens von Mitarbeitern des Bundeskill1zleramtes 

Verfassungsdienst verwieseno . 
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Zu Fr,age 3 : 

Diese Frage nruß grundsätzliCh mi t nein beantwortet 
werdeno Es wäre daher zweckm~1ig9 die derzeit bestehenden 
Vorschriften aus der reichsdeutschen Zeit durch zeitge­
mäße Vorschriften zu ersetzen" Lediglich für den haus­
haltsrechtlichen Bereich können dl€ derzeit geltenden 
Vorschriften betreffend die Veräußerung von beweglichen 

Bundesvermöge!l als ausreichend angesehen werden .. 
,.) , .,';::: -

Zu Fraqel .. 

Hier ist einleitend auf das von Mitarbeitern des 

Bundeskanzleramtes - Verfassungsdienst erstellte, in 
der -Anlage ebenfalls a..VJ.gesc}llossene Gutachten zu verweisen. 

Mitvleisung des Bundesministers für Landesverteidigtlng 
wurde am '190 JärmeT 197,7 eine Untersuchlmgskommission 
mit dem Auftrag eingesetzt p Erhebungen über die im Zuge 
der Abwicklung des zwischen dem Bundesministeriüm für 

LandesverteidiglJ.:ng/Heeres-Beschaffung samt und der Firma 
Steyr-Daimler .... Puch AG (SDP) abgeschloss~nen Darl.ehensvertrages 
(Beistellung von Hunition und Materia.l für die von SDP 

an Tunesien verkauften Jagdpanzer "Ku) aufgetretenen 
Vorkommnisse durchzuführen ll...'1d einen lV7Lfassenden ~~ndi::lericht 
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vorzulegen. Die Untersuchangen dieser KOT!tInission beschränken 

sich.naturgemäß auf den Ressortbereich des Bundesministeriums 

für Lande sver teidigu:1'lg 0 

. In· weiterer FOlqe wurde mi t Beschluß des National-
< ~ 

rates vom 26 .. Jänner 1977 ein pa.rlamentarischer Unter­

suchungsaüsschuS (§ 33 des Geschäftsordynmgsgesetzes 

1975) zur "Untersuchung österreichischer Waffenexporte 

ins Ausland und insbesondere aller Umstände des Exportes 

von 600 Gewehren der Firma Steyr-Daimler-Puch sowie 

von 3990600 Stück Munition n eingesetzt .. Gemäß § 33 Abso 

3 lego ci L sind alle Behörden verpflichtet, dem Ersuchen 

dieses Ausschusses um Beweiserhebungen Folge zu leisten; 

alle öffent1ichen Ämter baben auf Verlangen ihre J0<te 

v:orzulegen" vlelche Behörde,n in die Erhebungen desCrn~er­

suchungsausschuees einbezogen werden sollen, unterliegt 

ausschließlich der Beurteilung dieses Ausschusseso. 

Die Staatsanwal tschaft vlien ha t auf Grund der. 

Anzeige des Bundesministeriums f"J.r Landesverteidigung 

vom 17" Jänner 1977 anl 19 .. Jänner 1977 zu 15 St 2330/77 

beim Landesgericht tur Strafsachen Wien (28 c VI' 438/77) 
die Einlei tung von Vorerheblmgen, - mit deren DurchführLmg 

wurde die Wirtschaftspolizei der Bundespoiizeidirektion 

Wien betraut - geg'en Ing" Alois '\tlE ICHSELB.6~UNER \i!egen 

des Verdachtes des Vergehens der Täuschung nach § 108"" 
StGB und des Verbrechens der Neutralitätsgefährdung 

nach § 320 Z 3 StGB beantragt.. Im Zuge .dieser noch an­
hängigen Vorerhebungen hat das Landesgericht für Straf­

sache:n Wien unter arlderem das Bundesministerium für 

Justiz um Einholung eil}er Mitteilung des Bundesministeriums 

für Auswärtige Angelegenhei ten ersuch't I ob ,-md mi t welchem 

Gegner sich Syrien im Krieg oder in ein.em be'Q"affneten 

Konflikt b.t:findet oder ob ein sOlgher KTieg oder Konflikt 

im Sinne des § 320 StGB droht .. Das Bundesministeriu.m 

EUr::-jüst1:z:.hat diese Anfrage des Lanä,esgerichtes für 

Strafsachen \-lieu mit Schrei ben vom 28", Jänner 1 977 dem 
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Bundesminis teri um .PUr Auswärtige Angelesrenhei ten über­

mittelto 

Zu Fraqe 2 : 
K 

Dazu ist festzustellen: 

Der Bundesmini3ter für La.ndesverteidiaung hat 
.~ ~ 

dem Landesverteidigungsrat das Ergebnis der (·Untersuchu..."lg 

von Waffen- l..md i'1uni tionsverkäufen durc:h das Bundesheer 

ins Ausland ff für den Zeitraum vom 10 Jänner 1966 bis 

310 Dezember 1976 in der Sitzung am 25" Jänner 1977 

vorgelegt~ Sollte der LandesverteidigUl'lgsrat darüber 

hinaus noch weitere Unterlagen 'I.rilnschen, so is t darauf 

hj.nzuweisen, daß nur solche Unterlagen zur Verfügung 

gestellt werden können p die positiv erledigte Anträge 

betreffen. Auch dies könnte jedoch nur mit großem Personal­

aufwand aeschehen. Hinsichtlich der neGativ erledigten 
~ v 

AYlträge kOlIml't es na.ch der ersten ablermenden Auskunft 

des Bundesmi.nisteril.uns für Inneres gegenüber dem Antrag­
steller na.ch den bisherigen Erfahrtmgen nicht mehr zu 

einem formellen Antra.go Eine nachträgliche Feststellung 

ist daher mangels vorhandener 
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Univ.Prof., Dro I.udwig ADAt~OVICH 

Univ .. Doz. HS Dr., Klnus BEnCHTOLD 
Sektionsrat D!'o Karl VfEISS .. 

Gut ach t e n 

gemäß dem in der Sitzung des Lamlesvcrteidigungsrates vorn 
.18$ Jänner 1977 erteilten Auftrag 

10 Die Gutachter nahmen den folgenden Auftrag als 
gegeben an: 

) 
Auf.Grund der vorliegenden Inforrcationen gem~insam 

. eill Gutachten über Unzulä.nglichkeiten oder Gesetzesver­
letzungen zu erstellen, die iP.l Zusa!:lmenha:2g r::.it den Er­

. eignissen um die geplanten \'Iaffen-:- und Huni "ciollBt2:'ans-· 
. aktionen im Dezember 1976 geschehen' sein könnten .. 

2 .. An die Stelle des lrin .. Sekro Dr. Wolf OKRESEK, 

der sich auf oiner längeren Dienstreise' bc findet, ist 

Sektionsrat Dro Karl VffiISS getreten& 

~$ Die Gutachter hatten als zu beurteilende Unter­
lagen den Bericht des Brigadiers SCRARFF vor sich, der auch 
den Mitgliedern des Landesverteidigunssrates an 

18. Jänner 1977 zugänglich gemacht 7Jorden ist. l<"'erncl.' 

lagen den Gutachtern die ~~ten des Bundesministeriums fü~ 
Auswärtige Angelegenheiten, GZ 194.05 .. 80/7-11 .. '1/76, 
194.05.80/8-1101/76 und 505002.00/5-I1.2/76 vor, die 
ebenfalls dem. Landesverteidigungsrat vorgelegt worden 
\'ial.'en. 

Demgemäß beschrä~~ten sich die Gutachter darauf, die in 
diesen Unterlagen enthaltenen TatsachellfeststelJ.ungen- die 
im übrigen nicht nachgeprüft werden konnten - zu:, Grundl~Se 

fÜl" die ih11cn aufgetragene Uberp:~üfung zu nehr:len .. Er­

hebungen mit dem Ziel einer ErgänzUllg der aus den Unter-

lagen hervorgehenden Sachvc!.'haJ.tsdarstcllung ",T.'U..rden T.Ul'" 

dort a!€;cstcllt, wo sich aus den Unterlagen Anhal tspurü:-:;e 

I für da.s Vorliegen von WidersprtlcJ:.en ergaben .. Die Gutac1:t~;r 
haben fernor reit dem Bundesministorium f.ür IJandesvertcidig-:.:r.S ~ 
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dem Bundesministerium für Finanzcll i dem Bunde'sministerium für 
. . , 

Inneres, d~m Bundesministerium für Aus'i'lärtige Angelegenheiten 
und' dem Bunde'sministcrium fiir" HanC\el ~ Gev,'erbe und Industrie 

Kontakte aufger:o~men und Informationen, die derart' gewonnen 

, .. 

.' werden kOmlten, im folgenden verarbeiteto Diese I~ormationcn 
'wurden in der Form übernomm.en, wie sie übermittelt worden sind, 
sie frorden somit nicht nachgeprüft .. : 

... 0. 

. In den .. Tagen seit dem 180 Jänner .1977 wurden durch d.ie 

Massenmedien nahezu täglich Bel.'ichte und Aspek.te verbreitet;, 

die sich auf den zu untersuchenden Gegenstand bezogen .. Es war 

nicht möglich~ diese Gesichtspunkte in die Uritersuchllilg mitein-· 

zubeziehen~ weil dies umfangreiche'Sachverhaltsermittlungen 
vorausgesetzt hätte~ zu denen weder die rechtlichen noch die 
praktischen Möglichkeiten bestanden" Demgemäß gibt das 

folgende Gutachten nich1;auf' alle Fragen eine Ai'1twort ~ die 

,.durch d:i.e Massenmedien an die öffentlichkeit gebracht worden 
sind '11 .. c 

<\Bei der Beurteilung des Gutachtens wären diese rechtlichen." 

. und pral::tischen Schvtierigkeiten, denen sich die Ausarbeitung 
. ' 

·dieses Gutachtens gegenüberGestellt sah, zu berücksichtigen 0 

[I,,, ... Aufgetre'tene Rechtsfragen 

(Ausdrücklich sei bemerkt., daß strafrechtliche und 

disziplinarre chtliche Fragen aus dem Bereich der UntersUCh1.LYlS 

. 'ausgeklammert wurden) e • '_' •• _ ,.,. 

10 Zur Frage der Ressortko~Detenz des Bundesministeriuc~ o • _ ~, ______ ~_ 

tÜl'" Landesverteidin:unrr ZU8 Abschluß der den Vorr::änr::en ZUZ::'l:;';'::~-. ", , 

~liegenden Rechts2csch~fte 
• 

Die Rechtsgeschäfte, d.ie die Grundlage der zu prüfenden 
Transaktionen bild.eten, sind vom. lieeresbeschaffungsamt abge­
schlossen worden .. Ausdrücklich sei bemerkt ~ daß dieses Recb.t~J-

h"ft ' . .... 0 ""'1' ,.~.... • . , " Bese a una sc:tne Anaerung sJ..ch nach der Aktenlage ~sc.:::.:.:l::2.:'_..:.J..c:: 

auf von der STEY"R-DAI1.:LER-PUCH A Q G Q mit Tunesien' abzuschliei>:;ncle 
Geschäfte bezogen" Das Heeresbeschaffungsamt ist eine dem 3n::cles­
ministerium für Landesverteidigung nachgeordnetie Dienststelle" 

• Q ' ... 
.. 
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Gesetzliche Ees.timmungcn über seine. Einricb.tull[!; bestehen nicht c 

Sein Wirk1.UlgsbeJ.:'eich kann daher nur aus dam dGS Bundesministe-

, .riums für Lano.esverteidigung abgeleitet werden .. 

Im vorliegenden Fall kam es zum Abschluß eines Darlehens­

vertrages mit der STEYR-DAIr.1LEH-}')UCH A.GG, der sich auf ver­

schiedene Mengen UJld Sorten von tiun:i.tion bezog c· Dieser DaI'­

lehensvertrag ist sp8.ter unter zivilrechtlich nicht leiclrt 

einzuordnenden Umstünci,en ge~inclert worden .. 

J . Zu prüfen ist die Frage'i ob die bestehenden Rechtsvor-

schriften Li.ber den Wirkungsbereich des Bundesministeriü.msfür 

Landesverteidigung dieses zum. Abschluß dercu"l:;ißer Rechtsge­

schäfte erm.ächtigeno Eine solche PrLi.fllJ1f, ist - wie ausdri.ickli~h 

betont sei - nur an Hand der Rechtslage und nicht unter dem 

G-esichtspunkt der Zweckmäßiglceit anzustellen .. 

Besond.ere Vorschriften über don Wirkungsbereic~ des 

Bu ..... "1desminisi;.~riums für Landesver'l;eidigung, aus denen sich dessen 

Ermächtigung zum. Abschluß solche:c Verträge ergäbe~ bestehen 

nicht Q Es ist daher elie Frage zu prüfen, ob eine d.erartige 

Zuständigkeit aus den Bestimmungen dos Eundesministeriengesetzes 

abgeleitet werden kanne 

nach § 2 des Btill.desministeriengesetzes 1973 umfaßt der 

Wirkurlgsbereich eines jeden B~ndesministeri~ms die Geschäfte} 

die im Teil 1 der J'.Jllage bezeic1ll1ot sind. Zu diesen Geschiii'tsll 

gehören u.,a .. die .. folgenden: 

"7 co Haushal tS?.JJ.gelegenhei ten des Bundesministeriti~s e.:.n­
schließlich der Jahres- u.r:.d t;ol'~atsvor2-.!lschl~~ge , der KI'edi tbe-
"l~ rt q ch·:') .... i-,l.1II0' u' es" n", C Vo11<"l 1 t:,U" r" sund 1·'·!Cl <, S '" Yld'; c. ... .". +: <:'s S 0 .. ·-1 0:'> .,;; c..,.. • ...... - ~ c... ... v·ol ............ ·,,:::.._ ...... ·"0 - _ l.~,':> "'-"i""'C.I. .. vv" .. _.'-, ~'.~-

Erlassung :r~aush3.1 tsrechtlicher An',7o:Lsu:lgen für den Ressortb\~­
l"'eich und Behandlung der den Ressol"tbereich betreffenclen3in­
schauberichte des Rechnungshofes; Angelegenheiten des Be­
schaffun5;.:;,,':e sens für den Re s sO.l"'tbcre i eh. :t 

Eine :t'echtsge8ch~iftliche Verfüg;u.ng im Vorhä.l tnis zur 

STEYR-DAIllLER-PUCH A.G~, wie sie beabsichtigt W8-:(' und hi.n­

sichtlich der nach Tunesien gelieferten ;,Iuni tioll realisi0rt 

worden ist) fällt als solche weder unter den Tatbestand dc;:; . 

Haushal-GsaJ.1geleg8nhei ten noch unter den dos Beschaffungsi':cscr.:.n. 
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Eine solche rechtngeschiii'tlichc .. Verfügung gehört auch 

nicht zu den militärischen Angelegenheiten, die nach Teil 2 
'lit .. I der Anlage zum Bundesministerien(jesetz 1973 den 

Wirkungnbercü;h des Bunclesmi1'2steriuffiß für Lande3verteidigung 
ausmachen und deren Gegenstand die Lancl8sverteidigung und die 

. Organisierung der bewaffnet'3n Macht des Staatesflir den Be~ 

. :re~ch der Landosvertcidigung ist 0 Zu diesen mili tä.rischen An-

gelegenheiten GGhört .·die Leistung einer Vlirtschaftshilfe 
" ·für die' Durchfü.hrung eines E).j)o::."'taui'tragcs durch vcrtraglic:t::e 

überlassung von J.iunition an811dero Rechtssubjekte aoer offen­

sichtlich nichto 

Zu den im Teil 1 der Anlage zum § 2 des Bundesministerien­
gesetzes 1973 bezeichneten Ge.schEiften gehören uQa., auch .die 

folgenden: 

81 14., Angelegenheiten .. <> 0 0 des Fördcrungs"vescns' 0 0."" auf' 
'Sac'i'.gebieten, die nach dem Teil 2 dem Bundesministerium. zu:r Be~ 
Borgung zugev:iesen sind .. 11 

Aus den vorstehenclenAusführungen zum Teil 1 der zitierten 
Anlage Zo 7 ,geht bereits hervor, daß die vorliegende rechtsge­
scbäf't;liche· Verfi.igung über 1,'lu.nition keine militärische Ange­

legenheit darstellt und daher nicht zu den Sachgebieten gehört, 

die nach dem Teil 2 der zit-ierten Anlage dem Bundesministeriu::J. 
für Landesverteidigul1G zugewiesen sin.d., 

Es ist in diesem. Zusammenhang allerdings auch auf die 

"nachstehenden Au,sführungon zur Frage -der haushaI tsrechtlicDcr" 

Decmug zu verweisen, weil die noch zu erörternde Argu:nentation 
des Bundesministeriums ,für Finanzen V"om Bestehen einer Kompetenz 
·des Bundesministeriuro.s für Landesverteidi[5ung ausgeht .. 

2 .. Haushal tsrechtlicheProbletne.tik _.... _ .. - . ,.. ----
Gemäß Art. ll-2 Abso 5B-iJG bedarf jede Verfügung über 

Bundesvermögen eines GesetzesbeschJ.usses des Nationalrates. l\ls 

eine solche VeT:fügunp; über. 13unclesverr:::tögenist ohne Z\7eif ... ::l au::::h 
d ' Ab hJ rJ' D'"I h t u'i 1)r>r dt"!" B'-lnd. g)'e ',no" rende . er sc., .U1.) e:Ll1C s ur ...... 0. ensvcr -raGe s '"" ~.u '. 

bewegliche Sachen anzusehen~ 

931/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 13 von 55

www.parlament.gv.at



- 5 .. 

Art. XII des Bundesfinanzgesetz.bs für das Jahr 1976 er­
mächtigt den ,Bundesminister für Finanzen, Verfüguhgen über 
bestimmte Bestandteile des beweglichen Bundesvermögens zu 
treffen. 'Nun ist.diese Ermächtigung einerseits an den Dundes-. - -
~n~Fji·e.r .fQrFinan:~eE. (und nicht an den Bun.desminister fü::-
Landesverteidigung) gerichtet~ außerdem. ergeben sich Zweifel 
hinsichtlich der inhaltlichen Deckung, in der zitierten Be­
stimmung des Bundesfinanzgesetzes für das Jalu' 1976. 

i'/J .. " 

Die Gutachter haben zu dieser Rechtsfrage eine Stellung-
nahme des Bundesministeriums fUr Finanzen eingeholt, die als 
Beilage A angeschlossen iste 

Diese-. Rechtsauffassung des Bundesministeriums für Fina..">J.zen 
bedient sich zwar herkömmlicher Interpretationsmethoden, geht' . . .. . 

aber über den Wortlaut der einschlägigen gesetzlichen Be-
stimmungen ohne Zweifel hinaus. Sie setzt ~ußerdem eine Zu­
ständigkeit des Bundesministeriurns für Landesverteidigung als 
gegeben voraus, die nach den vorstehenden Ausfiihrungen unter 1. 

nicht besteht. Die haushaltsrechtlic.he Deckung des Vorganges 
kann daher nach Auffassung der Gutachter nicht als völlig ge­
sichert angesehen werdene 

2. Zivilrechtliche Frap;~, 

über die zivilrechtlicne Problematik des Abschlusses des 
Darlehensvertrases und seiner Xnderung haben die Gutachter eine 

. rgeßonde.r~e .Un~,?rsuchung verfaßt., die .9-18 ]3e~lageB angeschlossen. ist'.' '.. '. '.;., , ..... , .' . . ... .. ' ".; ....... :. ; ~.c. ... : : 

Das Ergebnis kann ,vlie folgt kurz zusamnengefaßt "!erde:!.: 

. a) Über die Sc~a rfschüt zer..nuni tion \'ru.rde z'\,mr offenbar 
ein Darlehens~vertrag') jedoch niemals ein gültiger Darle­
hensvertrfiß zuischen de::i Bundesnini.steriu . .:"!l für Landesvertc;i-­
diGUng und der SDP geschlossen. Ein solches Darlehen ,'rurde 

TI d .. 4- • f" L d ~ . • 1 • 1'" h h' vom· un esrnnlSvCrl.Un ur. an _csvcrccJ..Cl.1.gling ed1.g ... J..c • l~-

sichtlich der übrigcn t für Tunesien bestimmten Hu..."1ition, ;~:1d.e 

'. , 
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Juli 1976'~ der Sm? gm'lährto In den nachfolGenden Yerhandll:nS8~1, 

die vor ailem der Fornulierung von Nebenabreden zum bereits' 

abgeschlossenen Darlehensvertrag'diencn sollton, erklfi.rtcn u.. a. 

die SDP mit Schreiben vom 27" Aucust~1976, an Abschluß eines 
DarlehensvertraGcs über die Schcrfschützenmuni tionnicht -mc!hr 

. interessiert'zu sein.. Diese Erkl~irunG kann so vers'tandcn i:7Cr-

-den, daß die schriftlich erteilte Vollnacht der SD? an die 

Fa. Ing .. \JEICHSEIJBAU11ß."t( zur "Abwicklung der I'lu.nitionslicfe­

:rungen an den tunosischen Stao.t ll hinsichtlich der Schs::fsG"h'~i-:ze:l­

munition erlosch .. Umstände, die auf das Vorliegen eines ger;en­

teiligen Hillens dos Machtgebers SDP gegeniiber ihrem Vcrtretcrf 
. . 

der Fa .. Ingo "l.EICHSELBAU11ER, hin.Bisen 'brU,rden - '\1ie z .. B .. eine 

Erklärung,' daß die Vollmacht Itunkündbarl! (odor ähnliches) s~i 

- , sind den vorliegenden Unterlaco,n nicht zu entnehr;:10l1. Das 

HBA:erklärte sich mit Schreiben vom 27. Oktober 1976 danit 
einverstanden, über die Scharfschützen.l'"ilunition keinen Dar--

'" 
lehensvertrag abzuschließeno 

b) Nach den vorliegenden unvollständigen Unterlagen 

nicht eindeut'ig zu klären ~st die Fr~ge, ob die Uber:n&~ne der . , 

Scharfschützenr:mnition durch die Spedition "Express ll an 3. De-

zember 1975 überhaupt zu einer Veränderung der EigentuiJsv8:>­

häl tnisse an der Huni tion gefÜhrt hat.. Denkbar ",äre hö chste!:.s, 

daß die Fa. Ing. HEICHSELBAUHER für sich selbst die 1·1un.it;:: 0:: , -.. - . 

erl·;erben ,,!Oll te (und in diesem. ]'al1 auc~ das Eigentu..rn. daTen 

.er'\'lorben hat). In allen anderen Fällen i'!ä·re - da die Fa. I!28~ .... .. ...-.... ... . ... .. _. - . -" '. 

1tlEICHSELBAUHER mangels Vollmacht kein Eigentu.'D. nehr fUr die 

SDP er,,,crben kOP ... r1te - der Bund nach ,'rie vor Eigcntili::ler der 
• 

Scharfschützenmunition geblieben .. Gleiches gilt sin.."'1ger.lliß für 

: den neuerlichen Abtransport der Huni tion aL1 17 .. ])e zember 1976, 
so'\':,ei t hier die vorhandenen Unterlagen überh?upteine Auss<2.ge 

zulassen. 

Die undurchsichtie;e zivilrechtliche Lage mußte so,,!ohl zu 
einer neutralitätsrechtlichen Problenatik fiL'1ren, D.lsau.c~ :::1 

Sch'\'Tierig~cei ten bei der Klärung der VerfügunGsberec~tig,-u:G C.(:S 

lng. '·lEICHSEIJBAUl'iER. Es entsteht bein vorliegenden Sach·\:-c::::~S.J. t 

t .:" • 

'.' -.' 
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der Eindruck, daß im Hcssortbercich'des Bundesministeriums 
für Landesverteidigtlng nicht alle 1'1aßnnhnen getroffen "[orden 
sind, um den.: aus Scl1\'lierigen und' stroi tiGcn zivilrechtlichen 

Fragen beim Abschluß von Rechtsc;cschfiftcn der vorliegenden 

.Art sich ergebenden Problemen zu bep;ecnen. 

4 .. Neutrali tätsrec11tlichc GcrdchtST)Ull;rte --------,---- ~' .. 
Die folgenden l1.usführuDGcn stehen unter dem Vorbehalt, 

daß d.ie Gutachter nicht für si,eh in AnSl)ruch ne1'.t1"oon l~önnel1, 

Völkerrechtse:;{}?erten zu sein .. 

Nach Art 0 7 des V G IIaager überoinl-co:n.:.1cns betreffend 
, . 

die Rechte und Pflichten der neutralen !1ächte und Personen 

im Falle eines IJandkrieges, l\GBl .. Ur. 181/1913, ist eine neu­

trale nacht nicht verpflichtet~ die für Hechnung des einen 

oder des anderen Krießführenden stattfindende Ausfuhr oder 

Durchfuhr von Uafferi, l-1uni tion lL.'1d überhaupt vo.n alle!!!, '-l2.S 

"für'eine Armee oder eine Flotte nützlich sein kan:l, zu ver­

hindcrn~ Sie hat aber nach Art. 9 dieses übereinko:nJilons da­

rauf' zu achten~' daß kein Kriegsführender bevorzugt i·:ird. 

Art .. 6 des XIIlo Haager tiber8inkom~ens betreffend die 

Rechte und Pflichten der Neutralen im Falle eines Seekrie-
". ges 1 RGBI .. Nr 0 ' 188/1913, untersar;t die von einer neutralen 

l1acht an eine kriegfiLl:lrende !1acht aus irGend \·!elc::te::l Grunde 
unnittelbar oder mittelbar be""irkte Abgabe von KrieGsschif­

fen, Munition oder sons'!;igem KriegsT!1atel~ial. 

Das Vö'lkerrecht unterscheidet sOf:lit z\·!ischen der Unter­

stützunG eines kriegführenden Staates 'ni t 1'laffen, l'1urütion' 

U dgl durch dJ..· e Rerr-]' "·.,.-."nr- de~ 1'"1""'+-.... ·1' ('"'" ~+ ........ · ... ec:. c.-o1"t::J;., un",d :- 0 0:> J. = ... ~'i 4~ .. ':'4.:.,..J.,~ .-~ v -~' 1.. C. ._ ..... ~ ..... ~ .... 'C ... i .. >J Cl , .................. ,.':1 v 

einer Unterstützu.n~ durch rriv[d.:\~.ersOI:en (Staatsbürger des 
neutralen Staates). \'lährcnd eine direkte Hilfe des neu-:ralen 

Staates nicht erlaubt ist, besteht keine Verpflic~t~~c, ~ilfe 

von Seiten Privater zu. :unterbinden, doch darf der neutrale 

Staat auch in diesen Fällen .die Hilfe durch l)ri v.atpe:::-so::en 

nicht untc:::-stUtzen. 

.' 
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Die Am·.,rcndunr; diese=!? völkerrechtlichen Grundsätze des 

völkerrechtlichen Neutralitätsrechtes auf die zu untersu- .'; 
. ehenden VOl'komrrUlisse angewendet,fÜhrt zu folgenden Frage­

stellungen: 

" 8) Kann Syrien enti'Teder unter dem Aspeh:t seines Ein­

greifens in den libanesischen BürgerkrieG oder unter cle::l 

Aspekt des Verhaltens r;egenüber Israel al s krieGfÜhrende!' 

Staat im Sinne des Völkerrechtes angesehen "18rden? Eine Ant....;. 
" . 

'''Iort darauf können die Gutachter nicht abGebc:l, .... .reil d.ies die 

.Beant\liortung sch\'lieriscr völkerrechtlicher Fragen voraussetzt, 
für deren Untersuchung "leder die Zeit noch die hinreichenden 

Kenntnisse des Völkerrechtes vorhanden ... ·raren. Es sei abcr da.­

rauf hin8ei~ieson", daß sich offcnbar Syrien selbst als in 

Kriegszustand !nit Israel stehend betrachtet .. 

b) Von don zivilrechtlichen Aspekten - auf die entspre­
- ehenden Ausführungen 'Vlird ver·,·Jiesen - hängt es 'ab, ob Gesagt 

" " 

werden kann, daß die Ausfuhr der in Fraße stehenden Uaffen und 

11uni tion dem neutralen Staat Österre~ch zugerechnet i'lerc.en 
kann oder nicht 0 Sollte sich ergeben, daß die I1u.!2i tion in Ei-

gentun des Staates (Bu~ldeshecr) stand, so "lird diese Frage zu 
'bejahen seino Es sei angcnerkt ,daß die Ä..TJ.derung des Fracht­
briefes auf "Ueeresbcschaffune;sm1t" jedenfalls nac!1. außen den 
Eindruck er\'leckt, als ",äre die Republik Österre ich Ex:;>orteur 
der l1uni tion ~ der 1 .. Jaffen .. 

. , 

c) Zu klä.ren "läre fe:::-ner die FraGe ~ ob die A~tder Z·:"J..":li­
tionoder der '\-!affen eine solche ist, daß darin die D'nterst~.it~~U!'.:g 

einer k:r:iee;sführenden Partei erblickt licrden karL'I1. Ohne da-:-.i~; 

: '\'leiteren UntersuchunGen yorgreifen zu i'loller..,neigen die Gut-. 

achter der Auffassung zu~ daß diese Frage beja..iJ.t "mrden muß. 
Scharfsc~ütze!l:"':1uni tion ::ca.Ylll jedenfalls 
nützt \·lerden .. 

ZU "rrJ' ec:"s 071.'O,..".re't'l -"' ... i=>-.l\. .. c.:; J-J, ..... "" ..... _ ... , -

d) Hat seitens 'lCrD.l1t~·lOrtli.chcr Persone:1 des B!tfLv i:t cl';o ... 

ser ihrer Funktion eine" Unterstützüng der g0senst~:r:.C.l:i.c.~e!1 

\-laffenexpo::te stattgcfunden? Diese FraGe dürfte "lOhl schon 5.~ 

Hinblick auf den U:!lstand,daß ßie r'1unition ay.s Beständen des 

Bundesheeres sta!!lmt·e, ··zu bejahen sein .. 
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5 • Frage der BO'Ni 11 ü~lxnr'!:f:P)fl i eht des zw-::runde1ier:enden ...-..-_.... _ ... _______ '..0..-.. ... -...-.., .. _-.......... ___ •. _____ ~ ........ 

Rechtsr:esehriftes !. ' . . . . ~---. . -. 
Ausführungen über die hinsi.ch'!ilich einer Bewilligungs­

pflicht maßgebenden Rechtsvorschriften ergeben sich aus 

der Beilage C. 

Als Ergebnis der in der Beilage C an[;cstelltenUnter­

suchungist l.edeElalls fe~3tzuhaltcn, daß die c1crzei t 110ch 

g~ha.ndhabten l~esti.mmtU1Een des ·Gesetzes über <1ie Aus- und 

Einfuhr von Kriof;sGerät 8.1.l.S 1935 in vieler IUnsicht "9rob1e­

matisch sind, keine klare Abgrenzung des Zuständigkeitsbe­

reiches der Bundesministerien ergeben und a:üßerdem offenbar 

nicht mit dem neutralitEi;tsJ.:·echtlichcnStatus derTIepublil< , 
Österreich abgestimmt sin0 .• Die Praxis bei d(~r HanclllO.bung 

des er;vähnten Gesetzes b~ruht lediglich auf Übereinkommen 

zwischen den be-i:;e.iligten Bundosmini8terien, die aber (jeden­

falls W2.S die r;Ii tVlir1cung des Dtu,?-ues:ninisteri UJllS für AuS­

wärtige Angeleeenhci ten D,nlnngt) nicht inn71ereingeha.lten 

werden. Außerdem läßt das zitierte Gesetz keinesfalls den 

Schluß zu" daß im Fall de,r Ausfuhr von heereseigenen Gütern 

eine BeWilligunG überhaupt entbehrli eh viäre. Es ka.nn auf 

Grund des Übereinko:!l1~wns z'ilische~ den 'oetei1:i,['-1;011 Ressorts 
.--. . . --.. . ---- .. _----.. --.-...--
nur der Schlu!3 bezogen werden, dc.ß in einem solchen Fall die 

Bewilligtmg vOr:1Bundesminis teri u.":1 für LandesvcrteidiglL."1g 

(un~ nicht VOIn Bunde s!:linisterilL"n für IT'.neres) zu erteilen 

wäre. Im vorliegendenF'all ist jedenfalls keine' Bewillig1.mg 
. . . . 

des Bundesmi.nisteriums für JJandesverteidig'tmg erteilt y;orde~-:; 

auch der Erlaß des Bundesministerj,VIi18 für Landesverte~digu.ng, 

Zl.403.985-Int.Abt/75, spricht davon (Seite 5), daß die 

Bewilligung in bestimmten }'ällen ~ls erteilt {!.el te. Dieser 

'Stand1?unkt steht mit der RechtslaGe offensiohtlich nicht im 

Einklang • 
. . . 

111 KJ~'i-r'J", -,' d··-r-":'~···n t ... 'J' 'h 'tT •• . ,',. '". _<:~.~f:s oe u~ 1. .,,1 r.~ 8:CS::'.~2!-.:,~.cHe ~ or.r.an.r;::,E? 

1. Widersurv.ch z':liscl:en de8 .D-~_t~~ttcl .l!r.158/7G . . . ~----_.-----------~--~- -~-~---- - -
des IJei tCT'8 der Sckti on IV '.'Oir! 26. ~ru_l i. 1976. und der auf ---- ... _.----- . , .... -------------_.---
Grund cJ.i_csc>s nic:mf:ltzctt61~,~ Grr:~:-(l..':~cne~-! Al1\'.'cisln·l.i'~ im AJcG oC:r' ...--. ... •• __ 5. • ... _~_.-.-... __ _ 
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Im Dienstzettel ist unter Pun}ct 7 von 399 600 Schuß 

.- 7,62 Schal"fschützenmuni tiOl1 (555 Kisten) aus GHOSStU1'TEJ..Idie 

Rede, in der Anweisung der Abteilung '.'!GH jedoch von 399 800 

Schuß dieser !.lunitione Die Differenz ist offensichtlich auf' 

einen Schreibfehl'er zurückzuführen ... 

2 .. Informationslücken iL'l BundesmJ..nisteriL)m fiir I,ancl0s~ . -
yerteidifUnf:i 

Von der Änderung des seinerzeit. eingeleiteten Rechtr;Ge­

schäftes mit der STEYR-DAIHL=~1-PUCI{ AoG" ist .- r;ie schon aus 

dem Untersuchungsbericht des Brigadiers SCHARFF hervorgeht -' 

die zuständige Sekt'ion IV des Bundesministeriums für La.ndes-

vertElidigunU; nicht zci tgerecht unterriclrtie~, Vlo:['~e~~.~ ___ ~~lri5.ber I 

hinaus mußte dem Heeresbeschaffu..'1g'Sri:lit offenbar' schon mit 

• Einlangen des Schreibens vom 27 ~Augv~st,1976 be\'tußt gcviOrden 

sein, daß die Firma S':rEYR-DAD.ILE,R-PUCH A 0 G & an der Liefex'\lng 

. . _ .... ~ .. ' .. -. .. .. 

~ ~er 399 600 Stück ss-r.~uni tion nicht 1~1eh:r 'interessiert und 

daß da.h.e:r- Il1g<>.\'!EICHSE1BAUI~'IER nicht mehr verfüßunEsberechtigt 

war.- Diese Informationslücken führten dazu, daß gleichwohl 

die Munition, sO\\'oh1 a:n 30Dezember als auch am 17 eDezenlber 

1976 an die FirJ:la. HEXPRESS" ausgefolgt \'!orden ist. 
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,3. Vor[0nr1 bei der ~\nd~~;E ,des Frachtbriefes am 

; . 7 0 De~efilb(~r. 197..§ 

In dieser Hinsicht sind in erster Linie die Aus­

sagen des RegierungsratesCHllLUPA vom 13. Jänner 1977 

und 16 .. Jänner 1977 (Beilage ./K des Berichtes des 
Briegadiers SCHARFF) sowie auch die .Aussagedes Vizeleut­

nants BUGOVSKY (Beilage ./1'1 des zitierten Berichtes) von 
Interesse. 

An den Aussagen des Regierungsrates CHALID?A fällt 
auf, daß er (Seite 2 der Niederschrift vom 16.Jälli'1er 1·977) 

. betont, in seinem Gespräch mit de~ Adjutanten des Bundes­

ministers sei nur die Rede von der t~unition des Bundes-
. ' , . 

. heeres gewesen,. die nach Tuncsien ·bestirnt:!t war. Ersob 

durch lIinisterialrat CZEPPAH von BundesDinisterium für 
. Inneres habe er von dem Uillstand erfahren 0 daß die Sendune-• 0 

1'ü1' Syrien bestimmt war. 

Nun·ergibt sich aber aus der eigenen Aussage des 

Regierungsrates CH.ALUPA vom 13. Jänner 1977, daß sein 
"Telefongespräch mit Hinisterialrat CZEPPAN vor dem Ge­
.spräch mit der Adjutantur stattgefunden hat.CHALUPA selbst 
räumt ein, er habe dabei zum ersten I:.al eT'faJ:1..ren, daß sich 
auch Gewehre bei der Sendung befanden. Bs lag die Ver;... 

mutung dringend nahe, daß Minis·terialrat CZEPPAN ,der 

von dem Sachverhalt informiert war, Regieru .. "1gsrn.t GHAL1J7A 
so1'ort auch vom Bestimmungsland Syrien in Kenntnis ge­

setzt hat. 

Eine mündliche Befragung des Ministerialrates CZEPP.Al\" 

durch die Gutachter hat diesen Sachverhalt best·ätigt. 

Ministeriall~at CZEPPAN gab auch an, er habe nicht nur ein, 
sondern zwei Telefongespräche mit· CHALUPA geführt, davon 
das erste (z\vischen 12 und 13h ) . auf. dessen Initiat:i.ye; 

, 0 

schon bei ,diesem Gespr~lch habe er auf das Bestimmungsland 

Syrien hinge\'Jiesen. 

. .. 
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. Gleicht'Johl ",ill RegierunGsrat CIlAI,UPA die Adjutantur nur 

davoninfon:d.ert haben, daß es sich um Hunitiol1 aUß dem Tul'!c"­

sienr;eschäft handle. Dq.mit in EinklanG steht die f1eldunr; dCG 

Adjutanten des, Bundesministers für IJandesv8rteiclignnß ObstLdG 

,Dr. COlli1IERI (Beiiage o/D). Aus dics0r I'1eldung geh tauch her-

,., vor, daß die \-leinung des Bundesministers zur Xnderung des 

Frachthciefes in der Annahme erteil t''illrde, es handle sich 

um Munition aus dem Tunesienc;eschLift", 

Bei dem Sachve!'halt, \'Tie er sich HUS d~:r vor} i et:enden 

Darstellung ergibt, liegt die ~AI'_nahme nahe, daß Regierungs-­

rat CIIAHJPA - aus "lelchen Grü.nden irnJ:J.cr -- die Adjutantur des 

Bundesministers unric.htig informiert hat .. 

Die Heisung des Bundes:liDiste:r.'s R1.).f J.i.nde:rung clesFracht­

briefes ist nach der I1eldung des Ad(juta.:1ten Dr. COHln:r~HI am 

?Dezember '1976 z,dschen 1L!'o20 Uhr und 14 .. 30 lJl1l.~ erteilt ..... or .... 

den. Z\tlischen 15.00 Uhr und 16000 üh:c desselben 'Tngcs hat der 

Bundesminister für AusHärtige Angelegenheiten (der Zeit?un~;:t 
\'rurcle durch mündliche, Befragung d.es Herrn Bundesministers fest-­

gestell t) den Bundesminister für IJundesvertcidigung davon in 

Kenntnis gesetzt, daß die Sr~nclung .für "Syrien bcstirrlJ71t sei .. Von 

dieser.l Zei tPUTl..kt an mußte ds::n Bundesminister bei·mEt se::n, daß 

er die vorhin er\";ähnte \'!eisuTIG unter falschen V01'3Ussetzuncen 

erteil t hat. Er hat - ,·rie aus elen vorlieGenden UnterlaGen her­

vorgeht - auch sofort den Auftrag erteilt, die Ausfuhr der 

"Munition zu stopuen. . - . ..' ~ ..... ',' -' 

Dem Aktenvermerk im A..1tt des Bundesministe:ritiJn.s für Atts­

'\'lärtige Ane;elegen..~eiten; Zl. 194.,05.80/7-11.1/76 ist zu ent­

nehmen~ daß de::, Bundesminister für IJandesyer.toicliGunG e"ci'!a 

eine Stunde nach dem Ges:orEich mit dem Bundesminister fü!' Aus-

,,"ürtige AngeleGenheiten dem r-:inisterielrat CZEPP.A:T :~i t~etcil t 

habe, '''affen und r-Iuni t'ion seien für die sy!..~j"schG Ar:?ee besti:-:.::-:c, 

. der das österreichische 'Bundesheer Hilfe zur Ausbildung von 

Heeressportlern (5-KäTIlpferr..) leiste .. Der He:::-r BundcsYlinist8!' 

für Landcsvcrtcidic;ung \'mrde von den Gutachtern Ur.! Erkl::l;:'anc 

-, " 
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diesel' seiner Äußerung gebeten, \'leil eir..e solche Hilfcleistung . . .~ 

des Bundesheeres Z1..1r ·Ausbildung von syrischen 5-Kämpfern in den 

vorliee;enden Untcrlagen nicht aufscheinto 
•. I 

Der Bundesmin.ister hat dazu ausgcführt, er habe lediglich 

die ye,rml.l.tu::1ß. 8.usGosprocD.eu, es könne sich um eine Lieferung 

an die l1ilitärsportunlon der syrischen Armee handeln .. 

Nach den Ausführune;en im zitierten Aktcnvermerk des Bu.n-

. desrainisteriums für Ausuärtige Angclegenhei.ten soll der Bun·· 

dcsminister für La..'1desverteidigung i'linisterialrat CZI::'ppiür gf;­

genüber auch erklärt haben, ,dic Ausfuhr der 9~ .. :hrehre. könne, . 

da es sich um Sportfjc,,!ehrc ha.ndle, erfole;en .. Diese Xußerune; , 

ist deshalb bemerk enG\'re rt ~ 1':eil es sich um keine Ge1'lchre des 

Bundesheeres handelteo 

Aufklärungsbedürftig ist vor allem die F:r'aGP, aus "leIchen· 

Gründen RegierunGsrat CHAIJUPA die Adjuta..Yltur des Bundes~lini­

sters vor Erteilung Sier 'ileiSlmg falsch infolj~ü8rt hat, V'las nach 

der Aktenlage tmd nach der Aussage des r,m CZEPPAH kaUi'n zV.feifel-

haft sein l:c:r.nn. Ebenso aufldärungsbedürftig ist die Frar;e aus 

v/elchen Grlll'!derl der Bundesminister :LUr Landesverteidigvng, dem . . 
die Erteillmg der \'leisung unter falschen Voraussetzungen be'll1J.ßt 

geworden sein mußte, keine Schritte il71 Hinbli ck auf die erv!ähntc 

Fehlinfo~~ation eingeleitet hat o 

IV. ~rG!inzende Sac::-nTer~8.1 tsfe stste 11 unp;en 

.1. Dienstnaß des Ing.. UEICHSZL3AUHER 
------~--------------------------

1" "I.'~.'::' 

Laut: Hitteilung ·des'Bundesr:linistcI'S für Inneres ist auf 

Grund seiner persö:-iLid1e:: \-leisung dem Ine;. \·/EICIISEIJBAUHEH. der 

Dienstpaß am 130 Jänne r 1977 von Kriminal be&'ntcn abGenOllli"':len 

'\'lorden. Schon vorher hat das Bundos;:ü~J.istorium für Inneres 

Schritte hinsic:'1tlich der Entziehl1nc:: des DienstDasses unter-
~ -

nom..':len. Diese führten deshalb vorerst ·zu keinem Ergebnis, \'7eil 

der Dipnstpaß in Hinblick auf die bestehende Konzession d9S 

Ing. lfEICHSELBAUl·iliR zum Handel mit zivilen und militärischen 
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\vat:fenausgestell t Hord.en, das beim' Bundesninisterium fUr HGI 

nnhäne;ige Konzessionscntziehunc;sverfahren-jedoch noch nicht ab­

geschlossen llar" 

2. Konze8sionscntziehungsvcrfa!n~en lng" HElCEBEJ..JBAUI1ER ---------------------------------------------------

. 

Hiazu haben die Gutachter eine Xußerung des Bundesministel'iuI'Js 

für Handel, Gei'7erbe und Industrie eingeb.olt, die als Beilage.l?' 

angeschlossen ist" Die Stellunr:;nahme kO~lDt zum Ergebnis, daß 

-eine Entziehung der Konzession immer erst dünn in J3etrc..c~~ 

kOllli-:le) "mnn sich entvied.c::c' in der derzeit die Öffentlichlt:e i t be-

,0 schä.ftigenden Uaffen- tl.nd rluni"ci onse.ffäre auf Grund der im Gm-;.g 

befindlichen Untersuchung ein'vanclfrei ein schuldhaftes rechts­

widriges Handeln des lng .. HElCHSEIJB.AUHER herausstell t oderin .. 

einem der Qeiden anhängigen Gerichtsvc::-fahren eine rechtskräf-

tige Verurteilung des Genannten erfolgt. 

3 .. Derzeitirr,8s Schicksa.l de:- für Syrien lo.ut Frachtbrief -----------------------------------------------------
bestimmt [:,8\,[e senen l'lmii tio~ --------._ ...... _---------._---.. ---

Laut Hitteilung des Bundesministeri'lJ.ffis fUr Landesverteicli­
gunr; kann darüber derzeit nur die 1~5 1,-n::IC::rsELBAill-3R bZ1'l .. die 

- . 
Spedit ionsfil~1a E:/::pre S8 A').3}:::unft r;(~ 08I1 0 Each Auskunft der' zen­

tralen Verkehrsllber\'!achunC der ÜBE' ist d.ie Huni tion bis 2'+. J2~n-,. 

ner 1971, 9:00 Uhr) noch r.icht nach Österr-eich zuruc'kge}::Or:LSe:1o . 

4. ~!'s:~f~·b~~~ß.,.9:g~_~~~~~i~:!fS~~~e~·f~~~_.(E]i~_.!:~~~§Q~~_~~E 
1 t F h .J b . .L' ,pO' S . b.l- . .:.. 1\. • t . ) au rac_ c rle.L .I.ur yrlcn <;;s 'Jl::-:,.,'JvBD .mnl lon ----------.------------ .... -------- .... -----------_ .. _~~--

Die für Tunesien bestihl.!'Jte Rh.mi tion ist laut j.li tteil1..mg 

des l1!i1fLV am 4.8. 1976 im: Eisenbalmtrt:ns:Jort vom Bar .. nhof Stadl 

Paura in RichtlU1G Ploce/J·ugosla.Yiien a'C?gecaYlgeno Der Zei t-punkt 

der Übernrulffie in 'Tunesien ist dem Bundesministerimn für Landes­

verteidigung nicht bekannt o 

0-
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Aus der vorstcnenden Darstellung der Rechtslage und des 

Sachverhal tes' ergeben sich na<'~h ·Auffassung der Gutachter die 

.folgenden vorläufigen SchlußfolceI'une;en: 

1. Sollte ein tatsächliches Bedürfnis dafür bestehen, daß 

das Bundesninisterium für LandesvcrteidiL'Ung und seine nachse­

ordneten Dienststellen Rechtsgeschäfte nach dem Vorbild des 

Tunesiengeschäftes abschließen, boJ.arf aies einer eindeutigen 
, ' 

gesetzlichen Grundlagc und Z\·laJ.:o so·vidhl lJ.nter dem Gesichtspunkt 

des \-lirkunGsbereiches des Bunde sminister:Lur:lSfUl' Landesvertn'i­

die;ung als auch untcr dem Gesichtspunkt des Haushaltsrechtes. 

2. Unbedingt änderungsbcdürftig ist die Rechtslage hin­
sichtlich der Ein-, Aus- und DurchfuhI' voti Kriegsmaterial. Bei 

"der Neugesta:l. tunß der Re chtslae;e "räre insbesondere auf die 

neutralitätsrechtliche Verpflichtung der Republik" ÖsterreiC~l 

..... ': 

---13edacht zu nehmen und eine klare KompetcnzIBgüung _ zu treffen. 
- ," 

3. Für den Fall einer Ree;eluIlg in Sinne des .Ptl~\:tcs 1 wii.. ... :::: 
im BundesI;1inisterium für Landesverte~digung "interneJ...nordnunsen 

zu eX:lassen,die s1ch auf die Ab1'licklung deraI'tiger Geschäfte 

'beziehen und insbesondere die ErteilunG der er;:'örderlichen 1::1-, 
formationen sichern. Es '\>räxe auch darauf Bedacht zu nehnan~ daS 
für die BeurteilUJ."1b sch",ieriger tiviJrcchtlicher jJ'ragen in gceig­

-neter Weise vorgesorgt wird. 

4. Die Vorgänge bei der Äno.e!'unc des Frachtbriefes an 

? D b 197--' .. l' bt ··11' .; I" .. . 'h • ezem er b Ko~nen a. s nlCl vo lG ge~ are angese~e~ 

.\'lcrden. Im Hinbl ick auf die aus die SOl' X!lderu.-::e; allenfalls 

sich erGebc:1de!l neut::.:'alitätsrechtl icho!1 ZOmP4UXiZcn liegt hie!' 

ohne Z"leifel der \'lesentlichste T-'UJ1kt der zu kUiI'cnden Vorcä.TlGc, 
", 

•.... 
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Eine genaue Ermittlung des Srtchverhultes könnte nber nur durch 
. . 

neuerliche Befragunc aller betciligtcil ]?ersoncn und geGebenen-

falls durch deren Gecenüberstellung erzielt "!CI'clen • 
. ' 

.... ,(. 

,. 
: . 

''' .. 

) 
." 

• 

j 

. . .. ,- -:. ~'., . -: ,'-'. a.' .......... ~ •. ~ ..... ., ....... ..... -.. ....... ...:". .' 
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Abteilunr: J1/3 . 
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. .. . ~.. ,. 

..... 
...... ", 

I ~ ,n .1. 0 . 
Herrn' So 

. .' 

'. . 
" .... i r tl a L- 0 ~ . :~ 

-----
' .. 

Chef Dr~ i:i . a. i z 

~ .• .~. :, '. r_ . 

Betro:' Vereinbarung zi·rischen BI'lLV (HEll.) und der Fso St"eyr-Daimler-
n. "'b B' ~ 11 .•. . . CD 1 - .) .nl.Co. U er ; E-lS v e_ U!lg von nUD.l 'Clon ur en.e::::sver-c:::ag .. 

,.:.,. Raus~altsrecr.ltliclle Beurtcilunge.' 
.... 

' .. 

. , 
Art· .. ·.l~2 Abso 5 B-VG fü~ü:·t unter den' der Bi t1..rirkung des Bu.:-J.dVS·-

. . ..... -. -: " .". " . .' ". . 

. rates entzoGenen Gesetiesb.esc:·üüssen des Nationalrates unter a~lde!'e:: 

. auch die' über. "Verfügungen J.kr Bundesv~rillög0nll ano 
,. 

.... . "A' t XII A' 1' TIFG 1 0n,- '1--,"'L d O 

• .,.., ' •• "t' d n.",;-n . r 6 ..r:0S. .1J'- .) /0 en'G"_e._·\J le .Grmac.n, 19ung es .... ~.u: i 

.ufar- die Erfüllung von Aufgaben des Bundes im rinanzj.a~'lr ~976 nicl1t 

niehr' benötigte' Bestandteile des be'i';eg1ic"nen :3undesver:rrögens!l Cu. a. 

'au~h "Haffen und ~ili tärische Ausrüstu.:.'"1ß") durch V~rkm~f oter Tausc~~ 

zu veräußern) ~'i~bei fiir diese Verfügungen., du:!:'ch die der bet::'effenc8 

. Bestandteil endrill ti~;: au~. dein. Bund esvermösen ausgeschieden \',-eY.'QC:l 

5011;(- nO.c'.:L Hei t 8::e Vorausset zungen (z 013.. Unbrauc ":1barkei 1:' 1 .. UI:lal'Oei t',;:-_. 

nicht.m6g1ich) aufgestellt sin1a 
~ . 

Darüber;linaus entbal ten einfac':J.-re.setzlic·'le :Iaus~al-:;svor-
L ) 

· in Form von Ver~ietU!lgeD._ und Jarle~ensge'i;:.i~.:::.'unge:l an Dritte. 
• • • ••• P II?""' __ ;-_;:';':"::':::;-'":;;'__ . o· - .'_!::~" .......... -~:... ~ .::-: ..... _-._-.~~-~:.. :-:'~~__. . 

Ert·raünt sel, dal~ allercl:J.gs der J..Il. oer .<1..11.1.. Gesetzge1:ri..L"lt;S-

periode von der Bundesregieru!lg eine;eb::,ac~te ~ danals aber' nic:1"~ 

verabsc~iiedete' Enti·Il.1l~f eines 3l:!-!ldesh8us':la:ttsgeset::~es (E09der ~-~ei­

lagen zu den stenographisc!.lC!l Protokollen des NR XIII .. Gl?) cerart 

differcnzierte Bestifulungen über die "Verm.ögensr:;ebarune;fI des 3'...l:c.des 

(ygl. ß§ 49 und 56) vorsa~o 
Wenn nun in Gegenstandc das betreffe~de 

on" ,. • h.... f d' ...... t d -, .L" •• C"·· . J._ • .c-· L~.uCi'~SlC, lJ an le .wlgenar es' er~:,e.csE8::e~s:;9.r-acs . n',lnlu2.0:1 ::: 

verb:.'auc~loare Sache, ~'iObei .die Rüc:·:stüllung- VO~l Sacb.en r:leic:le:.~ .... . ~ 

Gattung, GUt e und nenze zu eine::i bestir:c.ten Zei 'cpunl-et zu erfolgen 

· nat) i!'l:FO:r'D eines !ll)urlehcnsvertrc.[;cs": (5983 ff. 11.5GB) e.')ge­

schlossen \·rurde? durfte die gen •. Art 0 18 .Abs .. 1 B·-VG erfordeJ:lich~ 
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ZU8tir:lffiung (:,(:18 ]31"iJ! ZU diesc!!l Rechts-

2.d !:!:t!'!u's aus Art :-:XII Abs _,1 J3FG 1976 
B:icbci ist davon auszuJ~8hcn, daß durch diese , u 

BestiI!l!D.u!1ß\ der Bl'IF dazu e:CiliLic~ti[t uird, bcstiIxnte Bcstandteile 
, des Bundesverniögens Q'.,u'ch Ve::-l':8.uf oder Tausch, d~h. also end":' 

.. ~ t . d .... r ·· ~ +- " n d ' ., 1 • ßU.L 'lg aus c:n ~ ernogensDcs vanu o.es _ .Dun, es auszuscn.elocno r/e::l1l. 

,der BHF also zu einer' solchen bedeutenden Ve:rl'nögeYlsverfügung 

'ermächtigt ist, erscheint er muso C:1er befugt, 'einer 'i"]eniger . " 

1)edeu:t;sc:ü::wn Vermögensverfügu:'lg - ~,tib sie et\':a die "Darlehens-

ge\'l8.hrung tl (v;odurch d8r :3csta:ld nur vori5,berr:c':ier!d eine Inderung 

erfährt) darstellt - zustiI!:Lr:len '"zu dürfeno' : " '~ " " 
. ~.~.-. ...... -~.~:;. 

. , : ' ~ Da '.also: die ZustiJ:'l;;ung ~des BHF' insi,nnq,eme.Br.:r:' Am,;endung , 

" 

der o. a ... GesetzesbestilTGU~1g erfolcte, }:2.nn es keinem' Zi'leifel 

unterliegen,:: daß da's Rec;ltsgsscnfift selbst: vom. sac:11icu' zu- - .­

IMLY 0 st~indißen Ressort.L - in Sinne' des Durchfü~rungs-erlas.ses, des m'1F ... . 

. -

zum BFG 1976~ AÖFV liro '1 11976 "zu Arto Xll li-Abso4#'.-.; abzüsc!lließe~ 

,-mr; zUln'-al.:.:ein~ anderrrfalls'gemäß Art '0 XII A"os:7':BFG 1976, :vor: ~ 
, ei'ilzuhöl-ehde .so'J."lderR'esetzliche Ernä.chtigU!lG )l:i.ch~- erforderlich 'Viar) 

'v!eil der" '~einzelne Bestandteil des Bundesvermcgems" ,.~:ü:q'e~ de::l ' 

beim bet're'f1'enden Rechtsgesc~1äft ver.lügt' i<JUrde'; ; den,~'Bet-rag von' 

S '5 r"liö' nicht7. überst'ieg;, der Preis' für die der.': Verkehrssitte 'nac':1 

(vgl. § 863' ARGB) u e inzelu6u" Bestandteile des Vertragsgegerrstandss 
iiberschritt in keinen Falle d,en Betrag 'von rdo S 100000,-- ( vgl. 

hiezu auch:,Fußnote 22 zu den Allgo Be:sti:r!l.2unseri über'den Finanzie~.:~ 

"'irkungsbereich, xortlaufendo' Za1?-l 2": b: des Durc~f~hrung3erl. zu.:: 
BFG '1977 AvFV'Ur. 1/1977) 0' .. ',' " ':' ~- -:.' ,. :;..:. ~:.' ...... 

, "V~d'~'d~m, hier 'ent;,;ickel te;" Gr:;ndge'd,-a,,:l..~~~' geh~n --~~~h . die ob­
zitierten §§ l~9 und 56 E3HG' aus; \':eri.71 die~e auc~ nic~t rec'b.ts­

\,!irksam' ge ... ·wrden si ':';d, "können- sie hc;,'Era.'chtelis: doch :'in': eine::i 
Falle,in'den in gelt6nde~ Rec~t eine'ausdrUcklic~e 8esetzlic~e 

V~rsc~rift nic~t vcir~ande~'ist, 

,-[erden. 

äls Ausler::um~s~::i.lfe 

Durch 'die -Zus til:.l.3~~g des' BHF zu dem in Rede ste~enden 

Rcc~tsGeschäft \·tu:!:'de::. 

.. ..: '. 

. .' 

so~in Rechtsvorschrifte~ nicht.verletzt • 
,- : ' 

~: 1977 0121~., ,.~,.. , -L . , 
- (j~l-fJ-

, ;---r~-jk~t(.~~ 
(Dr~ Kotzaurek) 

. ': ... .,. . . ~ ... 
. . 

-.... .. .. ~ - .. "':Ir • . .. .. ... - ..... ..,... . .... 

- ' 

, 'I' ,~- ,.~ 
" ~:/ i/ 

./ / .•• I 

;- :'>///,,:.": -: I: t- I., ,.,. .. , .-
- ",,' > ".' • .....' '~;-"'--"'."" ,-
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I). Obligationcnreeht;tiche ncurt~il'Lu-ig, , 
'. 

1;Y Im Rcgclfali geht jedem' Darlchcl1svc::-'trag ein 'Vorver-. . .. .. .. 
:~}'a..ß voraus (§ 936 ABGTI) 0 ,Für die Ex::l.s~enz eines ~ol~~~~ ... ~\'l~­
. ?chendcm BI.1fUr JJan.dc8'\'crtcidig'l'J1[': '( durch \'Wl'l ü71.';}crvertre-' 

ten) 'und der S.DP abgeschlossenen Vorvcrtracess:prec);en die 

sto.t'tgefundenen mUndlichen Kontakte zwischen den zukiinftigen ....-.. . . 

VertragspartncT'n (vergleiche die Niederschrift in ./A ,zum 

Zwischcnbericht, Punkt 2 ) sowie der .s,ch:C::i, f~}i,che Antrag <ler, 

SDP vom 23.Juli 1976 (./B). Es muß angßl1o:n:';1811 r;erd.C}1, daß es 

auf Grund der genannten mUndli ehen' Kontakte zu einem F1Y,ndli:: 

ehon Vorvertrag zv/ischen deT.'l Bundesministerium fUr Landesver-
......... 'tj --- • . 

'l;eidiß'U11g undder.,SDP gekor.1Inen ist ~ da. andernfalls alle in-­

ternen Weisungen c1~s Bunclesministeriur.s für L8.~(},c1esvcrtcidig1.L"1.g, 

die den Abschluß des (eigentlichen) DarJ.chcnsvertrages be­

zwecken sollten, nicht ~rklärbar wären (./U,./D). . .... ~ . 
'·Über ..den, Il.)~H~lt diesQs DarlehGnsvoryeJ:'t~ages Bi bt nach .. ........-.-.. 

den vorliegenden Unterlagen lediglj.ch das Anbot der SDP (./B) 

Aufschluß. Insbesondere fehlen schriftli~he Beweise dafür, 

daß Gegenstcmd des y?rvertrages z.B,auch eine Bankgnrantie 

gcweüc.n "ära. Es ka.Yll1 allerdings nicht ausGeschlossen werden, 

daß os sich in !ihp.lichcn früheron }1'ällen z\'lischen clen Ver­

trags!Jartnern cingebürgcx't hatte, solche Det~i.ls bzv; • Abrlick­

lungsmodali täten als selbstverstäncllich eU1zusehen, ohne dar­

über noch zu sprechen. (d.h.Abschluß des Vorvertrages 1I\'lie 'üb­

lich" ); , diesfalls \';'ärt?:n auch die gena."1..."1tcn '!,~oc.ali täten 
, 

deren Inhalt allerdings erhoben \'/or(len mUßte - bereits Gegeri-. 

stand d~s ~ertrage,s geit'/esen. 
. .' 

'2.) Der Darlehensvertrag (hier ein Sachdarlehen, §§ 983 

und 984 ABGB) wird als Realvertr2,{~ durch Über::~8.be eter Darle-
. .-. -- ,- . 

hCl1Seeeenstlincte a.l1 elen Darlehensnr:h::le'r ozrl,; c1esse:1 SeC!t~.f~:"ag-

ten ·'(hierdie Spccli tior~) 2.bgcschJ.ossen. Dies ist a.rn 28. Juli 
.........-_ I • . " 

1976. erfolst (./p), jedoch ~.:.C!1~ hinsic!ltlieh der 399 6CO SC!"iV.~ 

ScharfschUtzen!'ntini tion. 
.' ~ 

Der Inhalt d:i.eses Da~'lehcnsvertT8.ßes mUßte an sich von 

. , .. 
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I der Scharfschützenmunition abc;cso!len - dom Inhalt dos Darle-

i hcnsvc':rtrugcs entsprochen', deh e t eins~hlj,cß1.ich allfälliger' 

"üblicher" Ncbenabreden (vergloiche. dazu ob'en 1. ~). 

Juristisch auf Grund des vorli'egenden, J{lateria-ls nicht 

eindeutig einzuordnen ist das Schreibcl1der SDP vom 28.J"uli 

1976 (~/E) f da es vom r;Glbc~1 ,Tag starnmt (und auch 8...'11 selben 

Tag dem Bundesministeril.t.~ für 'LandesvertoidiGung zugckonm18n 
. . . 

ist), an dem der Dar18hensvGrtrag abge3chlossen wurde, aber 

. 11i,cht feststellbar ist·, ob der Abschluß dieses Vertrages vor­

hers gieichzei tig edel'" nachher erfolgte", Ebensorlenig steht 

:fest J ob dieses Schreiben nicht eine bloße (deklaratj.ve) Be­

stätigung einer rutLnc..li chen Vereinbarung darstellt. AU<?h der 

Hinweis im ersten,Satz auf den lIabgcschlosscnen Darlehensver­

tragl1 hilft nicht weiter, da damit, ohnc'{Jciters auch der Dar-. . 
lehens~ertrag gemeint sein könnte .. Inhal~lich ist das 

Schreiben vor allem 'deswegen bemerkenswert, weil hier als Er ... 
fUllungsort ein in" Jugoslawien iiegenc1er Ort bezeichnet wird 

(was bedeutet, daß die Leistlmg seitens, ,des B'l.l.ndesministc­

riums flir Landesverteidigung erst darill als erbracht zu gelten 

· . hat, wenn das lJaterial am jugoslawischen Erfüllul1gsort •• d.h. 

p.a.ch Abwicklung der entsprcchenden ZollfOrr.lali täten - einc;e- . 

langt is~); nonnalervleise \'läre hingegen bei einem Darlehens-. . .. .. 

, vertrag der Ort der J1berf..abe 1 vom ;,:Ul1i tionsdc::>ot an die' beauf-

tragte SpeditionJd.h.Groß~ittel/Felixcorf, der Erfüllu~esort 
. gewesen. A~lgesichts der völlig offenen Ber:eis- insbesondere 

.,p.?-tier,u.'I'1gsfrage ka'tffi jed9ch nicht beurteilt werden, -w~lche 

rechtliche Ylirksa.'TI1{ei t dieses Schreiben vom 28. Juli 1976 hat. 
, , 

3.) Am 9.August 1976, also erst nach Abschluß des Darle-
, -----

hensvertragcs, übemittelt das Bunc1esr1inisteriumfür Lc.ndes­

verteidigung der SDP eine "Vereinbarung Uber die Beistel11.-'J1g 

von Munition und r.Iaterial ••• H sant U Gar2.ntiee!'klär'JnG" zur 

Unterzeichnung (.jG). Inha.1 tli ch unfaßt diese "Vereinbarung" 

sowohl den bereits ab~cschlosscnen'D2r18h8ns"rertr2.g 2..1s auch 

die ScharfschützenrD,u.YJ,i tion', Außcrde:n erhält sie einiGc' Ncbcn-

. ' -, .-

" 

" 

H· ~ • . , 
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'/ klauseln (z.TI .nUc1({~abefr:i.n'l:; e"tc 0) ,. Um den Sinn dieses Schrei-
I, .. 

. ; bans so\','ie des därnll annchließenden Schrift\"lechsels zu crmit-
•• - . • t 

teIn, ·müssen folgende Ubcr1cglu1gen angestellt \\'er(len: . 
. , . . . 

Wie aus dem vorherrehemden Abschluß den D8.l"'lehensverträ-........ ~ . . . . 
gen ersichtlich, lag den Vertragspartnern mehr an der .schne1-. 

- len Abwicklung der Haup·tst1che als daran, ' solange zuzu\','urtcn, ,-
bis der Vertrag in allen ]Jetails schriftlich fixiert vläre. 

Dami t haben aber die Vertragspartner eindeutig zu erkennen 

g'egeben, 'daß das rechtliche Schicl;:sal des )?::.rlehensvcrtrages 

von dem einer abzu8chließel1den (Zunatz- )V(;r0inbarung über 

einige Nebenpu ... l1kte. :-U1a}')h.U!1~i:z: sein sollte .. \'Täre also über:' 

diese Nebenpunkte keine Einigv11g erfolgt, So hätte dies d.en 
.. , 0 . 

Bestemd des Darlehensvertrages nicht mehr be:rUhrJtjo In diesem 
. ' 

Fall hätte auf die gewöhnlich üblichen Nebenklauseln zurU.ck-· 

gegriffen werden nlU.sse~. (Vermerkt sei, daß theoretisch auch 

alle in der "Vereinbarunglt genannten N ebcnlrlauseln schon -' 

" unausGesprochen - Gegenstand des Darlehensvertragos hätten 
, .. ' sein können, Viep..n dies der sti:tndigen Übung der Vertragspart-

• '. -ner entsprochen hätte 0 Eine derartige Übung, bei der man sich 

.. 'Über alle Nebepabreden ir:l'klaren j_st,' ohne dies in irgendeine'r 

Fonn schriftlich fixieren zu müssen, ist jedoch eher nicht 

, 'a.bzunehmen. ) ., . 
Die "VereinbarungH (./G) ist sOrli t hinsic!1tJ:ich des be-

. . " ... 
).'ei ts abgeschlossenen Darlehensvertrages ,als bloß best[lti-.. -
gend-deklarati"T, hinsichtlich der Heben..,!{luuseln wohl erößten.:.. ... . . . . 

teils 'ats Anbot 'lmd hinsichtlich der Scharfschi.ltzeli!;nl.~i tion . . . . 

als schriftliche Fixierung de~ alten Darlehensvorvertrages . . ., .. .,' .""". , 

bzw.Anbot zU.':lAbschluß eines neuen Darlehensvorvertrages zu 
• I _ 

werten. 

4.) Mit Schreiben vom 27.August 1976 (./R) akze'9tiert 

die SD? frur.d.s.lit7:.~ die vorG0schlabene "Vereinbaruns" j die 

Vereinbarla1t; wird Garni.i.i hinsichtlich deru.:lOeanst811C1etcn Ne­

bcnlclauseln jece::::.falls r~i t :2inlr-~!sen c1icses ,Schrei 081:'3 beim 

Emp:fängcr (7. September 1976) wirksam. Vor allem hinsichtlich 

cler Scharfschütze~muni tion \..md aller dami t zus8,mF.lqnhlinecnden .. 
. . ' " . 

,-
, .. : .. . 

." 

"'. I : ..... 

.:~ 

., 
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: / c1)önklauseln jedoch kmu1 die Ä:ußer1.U1g' derSJJP sc verstanden 

/ 

werden, daß die SDP dieGb.ezüglich" am Abschluß eines Darlehcns­

(vor.)vertragcG nicht mehr interessiert ist,' da im Juli dur-

.: : über kein Darlchensvertrug zustanc.1cgel~omr.18n r:ar (vergleiche 
. '. 

Punkt 2 dieses Schreibens) 0 Bemer!ccns\','crt ist, daß nach Aus-

scheiden der Scharfschützemnu...ni tion der Erfüllt.ulgsort nun 

nich"t mehr in Jugoslar!ien geleBen sein mußte .• 

5.) Mit Schreiben des HBA vom 27.0ktober, abgefertigt all1 

4-.H ovembcr 1976 (./1), \'lird de1:1 vorhergehenden' Schreibender 

SD:? (./H) !.c:ll.~t·:;,~lt}-.iC!.l - mit Ausnahne eines noch zu 1)cspre­

ohen(len Punktes - entsprochen. Damit bestond jedenfalls mi·t . 

Einlangen dieses Schreibens beim Em~::lf·E!.nger SDP (also in den 

~rsten Novembertagen) zwischen den Vertrags?artei~n Willens-

. Ubereinstimr;nmg darübor, daß die Scharfschützem:1uni tion nicht . 
mehr Vernandl'ungsgegensta.l1d sein sollte. 'Dies setzt aller .... 

'dings voraus, daß dasHBA zu diesem Schreiben seitens des 

Bundesministeriv';lls ,für LDndesverteidigyng e:n~ächtigt war; die 

nachstehenden Überlegungen beruhen jedenfalls auf dieser Al1-. . , 

. nahme 0 Aber auch bei deren Nichtzutreffen ändert sich nichts· . 

an der Beurteiltme der Frage der Bevollmächti9L~g der Fa.Ing. 
, . 

Vleichselbauiner sowie der sachenl"echtlichen Proble:natik • 
. 

Hier muß jedoch der Einwand beachtet werden, daß hin-
" ' 

sichtlich der Fonn. der "V:ereinbarung" (als "AnbotU , verglei-

che Punkt 1 in ./I!) noch keine Willensübereinsti!1illlung bc-
.~ . . 

s1~ana. \'loh1 deshalb, aber \'Iahrsch~inlich auch zu Be'lveiszwek-
" " ... ~~!?-, wurde die SDP" um .UnterfcrtigtU1g der "Vereinbarllng" S2..'Jt 

.... 

tt1.Ändcnmg und ErgänztmgU dazll ersucht. War dieser "Vorbe­

,hal tu geeignet J d.as W~rksamv;erden derWiilensUbereinsti1iJnung 

au.ch hinsichtlich der Scharfschützenr:n.mi tion bis zum Unter-e , • 

zeichnen dieser Dokumente hinauszuschieben? Hinsichtlich des 
bere)"t n nbreöc'n'o~s· e~n- Dorl~~pn~'lo~~~n-es e~~oc'1lienl~ch der ,. v 0. U ~ J....:... v .-_.&. '--"" __ ... _ .,;) _. v_ (';'15· .... ..,. .. ....,... _ .. '" -4 

dazup:chörcnden Nebenabreden war die 8rl 3.Deze.::lber 1976 sei-. .. . . 
tens der SDP crfoltS-te Unterzeichnung ( .. /L) rcchtlich völlig 

'.'lei 1 bloß clekln.rati V. Der . 3 De r c,."· ..... n .... 1 0'7-:: 
.a:a ,2. &.~ ... ..It.... .• -:-_~ l... •• als 

. " .. " 

.... ::.:- .. .,. . . .-
.... ; . . " , ... ~ i ~.. !: 

' . . . .", . 
. . . '~." .' : 

.~, . 

.. 

.. ' 
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,'icd.-t;'t)'\.lnk\.; (10.1" Ul1tor7.~:i Chrt\.U1t!: ~\0nntG. Ul)o:chc'u:,)t ),)l.;)"d.rmn eine 
~ ,,'.;-- . . - --' ._-_ ... _--_.~-----------

, // BE.l.J.e ~~!l..l(m .• \':(>nY} die Fr:::.n'c der .~\!;c1.crnn.f .~cr)"02::.:l dn~!: ~IVf;r::. 
;'c:inbarl1.Yl,r~1I für bei c1e V ertr~.1J~!31)2rt!"l0.r so cuts eh c:i, <1cnd {:"~wc~:::('n 

;' .-"..----............~.. ...... '. • • • ... ____ .. ... I .. . 

HchUtzen:~:un:i,tion \":iedcT hinf~nJ,i.~ r:e~8.en.t hö_~i.~e • 
.-.. • • _ I • .... r 0 .... __ ...... ." _ .. 

lIIan\'üru diese Frage \'Iohl eher verncd.ncn mUnsen, \'/eil 
~. .---

~ 

zwischen beiden Fragen (abgabenrechtliche Fr8.ge clcr äußeren. 

Form der "VereinbanU1glt eillcrsei ts, Frage der Scho.rfschützen-· 

munition c..nc1e::c'ersei tu). überhaupt kein s'achli eher Zus2':',i.l<1enhm1g 

besteht, vielmelu" beic1e Fragen. voneinander vÖlJ.ig unabhling-:Lg 

sind~ Es scheint nämlich bei Beurteilung aller Umstt-tnde so 

gu.t wie ausgeschlossen, daß die SDP bei Nichteinigu.'1.g über. 

die Fonn der 1tVereinl)arunglt die Frage der· ScharfschUtzcnmu...rü­

tion als noch schwebend betrachtet und niffi etwc.y üoch elen Ab-. 
schluß eines Darlehenovertrage!] :Q.ierUber be5ehrt hätten 

(schl,ießlich hatte die SDP in dieser Fraee clie Initiative er­

griffen, vergleiche ./n) 0 Es kön .... "1te somi-'~ arg'..l,mcntiert wer­

den, daß, in der Frage der Munition eine rechtlich E2.~S:l.;8P.di­

ge Abrede (\,::i.rksam seit den erste~ rIovembert2.p:en 1976) Vor-
t" •• iII" • 1.. ... _. • • • ..... •• r ra . _ I 

lag. Die Unterzeic1mung der Dokmnente am 3~D8zember 1976 ist 

jedenfalls ,kein Hinc1ernis für diese AnnalLtie, da di.ese Schrei­

ben und somit auch die Unterschrift der Sn? em 3.Dezember 

, .' 

_-:. größtenteils nur mehr .c,e'fi.l.2.F...:.:t:i ve~ beur!~1..lnder:de:n Charakter 

hatten (so jedenfalls . in der Hauptsache, derJ Darlehensvertrag 

. vom Juli 1976, :der ja gegenüber der "Vereinbanmg'u ebenfalls 
. • - • • ....... .. oe _ .... 

selbständig war) • 

. 'Selbst wenn man aber diese Auffassul1ß nicht teilen vnd 

die ,Einigung auch hinsichtlich der T,ruJü tio~sfr8Ee als erst 

mit Empfangcles Schreibens vom 3 G Dezember annehmen wollte, so 

Undert dies an der nti,n folgenden 13ellrtoilul1e der Vertretunt;s­

macht des Ing. VleichsGlbau.';1er nichts. 

6 ) D' 1:'1 I '11" lb ; 1.e :a. ng.,,8lChse (lu.r.!e!' sO','lei t aus den Un-

-terlagen ersichtlich - von der SD? t1/~ur AO\'licklune dGr Jiluni-

. . ...... i ~ '. , . ~. '. 

, I 
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//,tionßlieferuncenu ,~1. 'r~~e;,>~ b~VO~1!1!2Chti6t (./n) 0 Ihre 
I Vollmacht (f3owie lJa InllCnVel"J1a.L tn1.s lhr Aur,traß) .umfaßtc so .... · 

I mit ursprünglich a~ch die Lieferun[; der Scharfschützenmuni­

tiOll t B:9,i.J.i eh nur nach Tupc~~.5:>n.j1.n)(~r_ ·al}.:.EmfHI1s v;'eite,:r:~ 

Vollmachten ocr Fa. \'18ichsell)2.1.1~1Cr li en:!·ü }:ein.c Unt~r18l;en 
...-.--. I '" • ..... -. , - - --~-- .. - - -

vor' ihre Ke~ntni8 - C'.uch \'lenn diese V011.7:18.chtc}1 schon o.1.tc-• ....-.-1 _ .... _... ....-___ . f .~--_...... • ---

. ren Datur:ls nein sollten - \':lire ~edoch f.öc!'!r ','li chtiid. r.lit 
... -.cl'" I .- -- .. _ ..... - .. • .,. ..... -.... ..------

Schreiben vom 270August 1976 (./1I) gaben die SDPjcdoch ee-
genUber ih:cc:;l VertrH[/~partncr eindeutig zu er~~8nncn, daß nie 

:;m der ScharfschützCJ'L'";l1..mitiol1 kein Inten .... esse mehr hatten. 

Wann über diesen Punkt zwischen den Ve.Ttragspartnern Ein:i.gung 

·erzielt wurde 1 ist irrelevant (vergleiche oben das un-'ce·r 5.) 

Gesagte), wei.l es für die Frage des Y!idorrufs· b/~w. der nach­

trN.L;lichen Beschränl~J.G einer yollmacht nur auf den erkl~.Lt'ten 

Willen des Y2.11macp:t[~Je~ ( == SDP) ank01:in1t 6 Die Erklärung 

der SDP vom .27oAu[,'Ust k2.ill1 so vel~st3J.1clcn werden, daß der Ver-:-­

tragspartner daraus entnehmen mußte, dO.ß - konscquent- auch 

,der bisherige Vertreter hinsichtlich (le1" I.1uni tion nicht mehr 

bevollmächtigt. sein sollte" Es handelt si ch somit v.m eine dem 

Vertrags}?artner zur Kenntnis gebrachte tcili'leiso Besch!'8.n}·:lHH~ .--_.. • 0 4 ___ .... 

dcr Vol1nn.cht der Fa o Inge Wcichselbamner, die für die nachfol-.......-. . .. 0- . 

genuc sachcnre chtli ch~ Beurteiltmg von J3edeutvl1ß ist G \'las das 

z\:ieifellos klärungsbedürftige I:r.,ncnvcr11ältnis zr:ischen der 

SDP und- ihrem Bevoll::;ti.chtigten bctrifft~ ob also die Fa. Ing. 
Yle:i.chselb8.U!~'1er allenfalls auch noch mn 3.Deze:nber im guten 

. ~ . 
· Glauben, beyollir.ächtiGt zu sein, nar, spie.1 t für die sachen-

rechtliche ProblelJatik keine Rolle, weil eben .o,bj.e]".:.ti v gegcn­

. über deIn Vertragsyartner die Vollmacht beschrdnkt worden nar • 
. ' 

.' .~lI) Sachenre chtli ehe :?roble:1atik .. 
. 1.) Fest steht, daß bis ZUlU 3.Dezcmber 1976 jedenfalls 

keine Xnderv.ng in dcn Bigentuf.lsverhäl tnisss::l der in Groß::ü t-

tel lagornc1cil Schn.rfschützenr:llJ.~i tion eingetreten \"l3r, da dar­

Ubcr z\':~r ein DarlGhen3~ver-;;~~~{; best8.r:.c1, c:.€.!:l H"::'cr - inso-

\'lei t - kein Dal'lehensver-trag folg"te·. 

.' .. 
• 

/- 0." ",," . ' .. 
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/,;.' ,.-7 -
im AuftraG tlar SDP (?? dazu "I' ' D,e:t' Spedition "Exprcssll

, die 
I . 110ch spUteT) t h~1<.lcl te, \'mrde die 

I ' 
Uunition'a~ 3~Dezcmbcr 1976 

überGeben. Da.s Datum ist 'insofern bcmerkenm':crt;, als U!I1 ,sel:-. 

E.2..12 Tae die SDP die .oben unter 5,,) ßcnmmtcl1 ,Urkui1ucn -- die 
• 11 •• 

hineichtlieh der Scharfschützenmuriition wohl nur 'dclclaruti v 

waren (vergloiche dazu oben) - untorzciclmete. 

k18.rt \!erc1(::n, ?? d,>,~~·'J,e.a} .. tiOi:'S1.l.Ylter~??l:.!":1.cm ~:E.2F~s~ Übli-
1>" .. 

oherl'/eiso - und insbesondere auch 8.~n 3 ~Dezembcr 1976 - ~ . ' 

(1(:)" f))"P, vp~, ... tret0'n !:l,l:t,~c11 r-i. c: I.l?,. ':,'s;, ~':-:r:'c!."h2.-c·::·~~: ::~. 0C ,2],' 'lOYl eJ,8r ...-..:. ___ .. .. :1_--- . . .... __ .~_.. I __ ,._.. ... •• • ... --;--

l!""u. \'/0 ichL~8l b8.u:ncr selbst bea'.lftr8..{';t rlar. Wei:ters wäre zu klä-
.-.... ... ...... 0'0;,. .. ~ __ .• 1'_" ,____ • . • 

,ren, ob sich die Fa"Ing. \'le i chselb8y..;'nor aus Anlaß dieser j;luni-

tiOllsUben1ahr:18 in irgend einer Porm direkt mit der H12unA 

. G-ro·ßmi ttel oder eincr sonsticen Dienststelle des Bunclcs:'1ini·-, 
steriu.r.Js füi" L8.ndeoverteidigung in Verbindunß gesetzt hat .. 

Nach (1e1' derzei ti,o:en Be\'l8isla.(Ce bestehen folgende Al tcr~ 
0---.-.. • ........ 0 

'nati.ven ~ " 
... a ... 

..... a)Die Überßabe erfolgte eindeutig an die Fa.lng~ ~'{eichselb2: ... 1.;;:-;er1 

die außerdem auch den Eiecntur:1Sen\'el"bsvli=!-len besessen haben 

mußte; In diesem Fall v/ära ei!l Darleh8ns.,·tertr2.g z\'lischen dem 

Bvndesministcri u,'TI für Lande sverteic1iGlmg und i:'a. InG. Wei chselbaume r 

zustandegel~o:mnen, welche letztere Ciaher auch fl.:>n 7.Dezc'nber 

(Versuch der Verb1'in[;ung 'der !.1u.ni tion ins Ausla,no.) E'igcntfu1e-. 
rin gewesen wäre .. Diese Väriur..te scheint jedoch nach den be-

kannten Ul':lsttindencher'unw8hrscheinlich .. 

b) 'In allen anderen e'enbnöglichen Sachvernal tsval~ian'ten 
konnte es trotz ÜberGabe der l,:vni tion Dn die Syedi tion zu 

keinem tintigen Da:clehensvertragkoITh:18n; mi -l; der SDP nicht, 

weil eie, Fa .. Ing. Yleichselb2.u .. ''':'icr sie nic!".tt mch:c vertreten konn-
a. I .. 

• t~e,t. mit der Fa.Ing.Weichselbaurner nicht, weil (liese nicht im 

aoer auch zu 

keiner Vcr-J.nder1J.Y!.g (1e1' EigentlJ .. 1:sverhültnissG gekon'TIen, \'teil 

sonstiGe EiccntlL'TIScl"~':erbs[r~t:nde nich.lv oestei:.cn (jedcn:.:~alls' 

dürfte es· auch nicht zu einer Vennenßl.mg der Darlehens[!8ßen-

. ' 
, .' .... : .. : ' . ... .... : " : .. ,. ! ~ .. t'.. • 

, .. .' 

-, 
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/. strindc im Sinnc der §§ 414 ff .ABGTI gcko!11:j~an sein).' Pür einc 

,; " l).achtr.;tt~liche GenollJilißui'1C des vollmD.chtslofJcn HandelnG' der 

.. " . 
li'a.lng. Vloichsclb8.UJner seitens der SDP liegen cbenfClll~) keine 

, . . 

J"'1Zel.· C1'lC11' vor ]) 1'1 ...'3 8 (>. ~""l 7 D",r;('\]1,j")r.>1" 11"C·c1~c;·t·,",~h"t~~ch"i'''11"'Cl1 
).l. .... • -..!.._. , l\c: .:.:.:..-.'....... . e. 'C _.' "0 ..... ~ __ ••. _ ._.:':': dt.. ... _ ..... ~::..:~.:.;.:..:I_ ... , 

der Buna Eif::enti.bC!r der D.mi tion \":ar. Zur Vollmacht. der Fa • .. --." ... , . ... .. . _.......... . - ~ .. 
Ing. Weichßelb2vumc:c ist überdies zu Vlicderholcn, daß diese nur 

:rUr Transporte nach T'tmesien galt; wieweit :i.n Großmi ttei am ... - ..... . 
3cDo~~eT!1ber die" :pentination Syrien bck8.Y' .. nt bzw. o:ffenkul1l1ig 

war, wär~ ebenfalls noch z~ prüfen. 
. . 

2. )J;Ii t der RLtck[;a08 an die lJI,1tmJ). Groß:!li ttel sind die 

ursprUnglichen Eigentu.'TIsvcrhältniss0 1 sollten sie sich nach 
dem oben DarGelegten überhaupt Goänd0rt hUben, jedenfalls 

.' 

wiederhergestell t \'Jorden. '. <---

Für die neuerliche Verbringl.l'ng der l'Jtu1ition am 17.Dezem­

ber 1976 gilt'im Prinzip dasselbe wie für die Vorgänge um 

3"Dezember 1976 • 
. . 

.' 

.. - " 
. ! ...... - .. ..;."! .• -...... : ". . ...... ~~ .. . . 

." ~ . '. . 

" . 
. ' '. '. 
". 

•• • '.' < ,'., 

.,..- .. ' 

• 

., 
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~cchtsvorschriftoll uber den. l, . 
.. ~ . i 

Wuffen- und Munitionso:i.::port· .' . 

A) Das deutsche Gesetz vom 6. November 1935 
, ,·üb.erAus- und Einfuhr von Kriegsgerät • 

. Als einschlügigeRcchtsvorschrift, die den Vlaffen­
und Munitionsexport derzoi t regelt ,wird das deutsche 

Gesetz vom 6. l'Jov-ember 1935 über Aus- und Einfuhr von 
Kriegsgerät (dt. RGB1. I, s. '133;7) ,angesehen. Dtu~C!l Ver·­

o.rdnung des Reichsministers des Inneren vom·13. Feber 1939 
,über die Einführung des,deutschen Waffenrechts im Lande 

. .::. . 
österreich (RGBl. I, S. 237) \'.urde dieses Gesetz oit 

·1.Jllni 1939 im Bereich des Landes österreich in Geltung 
{' gesetzt (vergleiche die Kundmachung des Reichsstatthal tors, 
',' I .. 

l .• GBlf'dJ.JÖ Nr., 233/1939). Nach § 6 der zitierten Verordnung 

.des Reichsministers des .Inneren traten gleichzeitig mit 
der Einführung der deutschen waffenrechtlichen Vorschriften, 
die bisher im ~ancle Österrei.ch geltenden einschlägigen Vor­

.. 'schriften außeir K.raft .. 

Damit stellt sich zunächst die Frage, ob das erwä~~te 
reichsdeutsche Gesetz über Aus-. und Einfu.hr von Kriegsgerät 

;'noch dem heutigen Rech~sbestand in österreich ane;ehört. Dazu 
'ist folgend.es zu bemerken: 

Mit der WiedererrichtunS eines selbständigen österreich 
wurden durch das Rechts-überleitunz;sgesetz vom 1. Mai 1945 
StGB1. l{r. 6/1~Y~5, grund.sätzlich alle Rechtsvorscbriften die 
nach dem 13. l;Wrz 1938 für die Republik 'österreichoder ihre 

Teilbereiche erlassen w\lrden $ bis zur l':eugcstal tung der 
einzelnen ~~chtsgebiete als österreichische Rechtsvor­
schriften in vorläufige Geltung 5esetzt (§ 2 R-ÜG).Da die 

"'t: Kriterien des § 1 des R-üG auf das Gesetz vom 6. November '19;,5 
über Aus- und Einführung von Kriegsgerät nicht' zutreffen,. 

ist davon auszugehen, daß dieses Gesetz mit 10. April 1945 
(§ 4 R-üG) als österreichische TIechtsvorschrif't, und zwar 
als Gesetz, in den österreichischen Rechtsbestand nberno~r,wn 
wurde. :.' ". 

. ..• -~ .. ------.:._~-_.:.-.;.;,..-~ . ...;,;;:.....:.._---------
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Es erh~btsich nun allerdings die, Frage, ob dieses 
Gesetz über Aus- und Einfuhr von Kriegsgerät auch noch 
derzeit dem geltenden Rechtsbestand angehört. Durch das 
\'laffengesetz 1967, BGBl. Nr .. 121, wurde nämlich die Ver­
ordnung über die Einführung des deutschen Waffenrechts 
im Lande österreich vom 13. Feber 1939,clt. RGBlo I, 
S. 237, aufgehoben (§ 44 Abs o 1 Z. 2 des Waffengesetzes 
1967). Da mi-t der Aufhebung· dieser Verorclnung die Gel tungs-
.grundlage für die Rechtsverbindlichkeit des Gesetzes vom 
6. November, 1935 über Aus- und Einf~bl~ von Kriagsgerät 
weggefallen ist, ist es nichtlt.."'1vertretbv.r, die Meinung 
'zu vertreten, daß das erwähnte Gesetz mit dem Irü;:rafttreten 
des Waffengesetzes 1967 am 1. Juli 195'7 (§ 40 Abs. 1 leg.cit) 
aus dem geltenden Rechtsbestand ausgeschieden vr'Urde .. J~an 

kann allerdings auch die Auffassung ,vertreten, seit dem 
'10. April 1945 sei auf Grund des § 2 R~UG ,nicl.?-t mehr die 

Einführungsverordnung vom 13. Feber 1939, sondern das R-DG 
selbst Geltungsgrundlage des Gesetzes über Aus- und :Einfuhr 
von Kriegsgerät gewosen. Diese Au:ffassung, zusammen mit der 
Annahme, daß --. ~':' . die österreichischen waffenrechtlichen 

'.Vo.rschl."iften, clie durch das YJaffengesetz 1967 getroffen 
. worden sind, -sich nicht auf die Regelung· der Aus- und Ein­
fuhr militär'ischer, \7affen und !.Iunition bezogen, führt zu 
der Auffasslli~g, daß das erwäD~te deutsche Gesetz über die 

. Aus- und Einfuhr von Kriegsgerät nach wie vor dem Rechtsbe-
: -';: ':' . -, -·stand. 'angehör't ~" Beide dargelegt'en Rechts'auffassUllgen si~d 

-,vertretbar. Da die bisherige Pra.."'<:is von der Auffassung 
. ausgeht, daserwäbnte ' ' .. -deutsche Gesetz regle auch 

:: 
, C derzeit noch die Ein- und Ausfuhr von Kriegsgcrät in öster-

reiCh, sind - von dieser Auffassung ausgehend - folgende 
• 

Fragen zu prüfen: 

1. Was ist der Inhalt des genannten 
Gesetzes? 

·-deutschen 

2. Welche Behörden haben dieses Gesetz zu vollziehen? 

3. Wurden die Bestimmungen dieses Gesetzes im vor­
liegenden Fall eingehalten?' , 
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'a) Del' Inho.lt cles " .. : :deutschon:dosetzes Uber AUs-' --" ~o.. '. 
und Einfuh.r von Kricgsgerüt läßt sich :.wic folgt zusammen .... 
fassen: Die AUS- und Einfulu'" von Kriegsge~lit (:7affen,' 
Munition und sonstigem Gerät) ist' nU:l.'clit besonderer El'- ,: 

laubnis des Reichskornmissars für Aus- und Einfuhrbe-
. willig,'ung im Einvernehmen' mit dem Roi~hsl\:rieGsminister 

zulässig" Eine Liste .der bevlilligunGspflichtigcn Kriegs­

ge~äte Vlar VOUlRcichskommiss~ für Ein- und Au.sfuhrbe­
Willigung' zu veröffentlichen (abgedruc};:t in cler Kund-

,'machung GBlflö Nr~ 233/1939, unter Nr. 7)0 Das Gesetz 
enthält darüber hinaus Strafbestimurun[ien .. Die' erwälmte 

'. Liste der bewillig1.D1gspflichtisen KricGsgcräte umfaßt u~a .. 

.. 

"V/affen und Munition jeder .I\r:~ und ihre BestandteileIl , 

a:usgenommen sind lediglich Vorderlo.de:r·\'lD.ffen, veraltete 

Gewehre, Zimmerstutzen, Flobertgewehre, Schreckschuß\T!8.ffen 

sowie Gas-, Betäu.bungs- und Scheintod\'laffen, Jagd\'laffen, 

·Scheibenbüchsen und Kleinkalibergewehre sowie clie dazu 
gehörige !,~unition. Die im zu untersuchenden Fall in Frage 

stehende Munition fiel wohl unter die Bestimmungen dieses 

Gesetzes, und. 'zwar auch, dann, 'wenn es sich tatsächlich nur 

um zivile SJ?ortschützenmunition handeln sollte. Eine ab­
, schließende Beurteilung ist nicht möglich, weil es eines 

lIlunitionstechnischen Gutachtens bedarf • 
..... • '0_ .' ;.! ..... '.4 . . 

b)Die Be~twortung der Frage, \velche österreichischen 

B~hörden heute ZU1' Vollziehune; dieses Gesetzes berufen sind, 

hat davon, auszugehen, daß die Behörclenüberlei tung der reicl'!s­

deutschen Behörde "Reichskornmissar für Ein- und Ausfuhrbe­
willigungll und "Reichsk~iegstänisterll zu verfolgen sind. 

:' 'e 

Zu dieser Frage hat das Bundeskanzleramt-Verfassungs­

dienst in einer Einsichtsbenerkung yon 28. Feber 1957, 
GZ 102.950-2a/57 zum Akt des Bundesministeriums für Inneres, 

'GZ 33.829-L~/57, folgendes ausgefülD.:'t; 

"1. Ob die im do. Einsichtsakt zitierten Rechtsvor­
schriften über die Aus- und Einfur..J." von Kricgsgerät noch in 

Geltung, stehen, muß der Beu:,teilung der tllezuzuständiGor. 

Ressorts überlassen bleiben. 'Diesen Vorschrifteh ist jedon-, 
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falls nicht durch" die Erlassung des Zolleesetzes1955, 
BGBl. Ur. 129, derogiert worden, weil die in "anderen . 
Rechtsvorschriften" festgesetzten "Verbote und ne~ 

" ., 

schi"'än1.-ungen" durch § 2 Abs. 2 des Zollgesetzes 1955 un-
berührt gelassen worden sind. 

·2. Die Kompetenzen zur Erteilung der Ein- und Aus­
fulrrbowilligUJ1gen für JIriegsgerät sind nach dem letzten 

Satz des § 3 Abs o 2 des Behördcl1-tlberleitungsgesetzes, 
StGBl. Itc. 9l~/1945, auf das n1.mmep-!ige Bundesrninisterium 

tür Inneres übergeGe~ßen~ da das Behörden-übcrleitlulgs­
gesetz diese Kompetenzen nicht ~usdrücklich einem. anderen 
Staatsamt . (Bunclesministeriulu) zugewiesen hat • Z\va..r bestand 
am 13. März 1938 das J3undesgeset;~ vorn. 17 .. Jänner 1928, 
BGB1" Hr. 27, über die ErZeUf:,"llng sov;ie die Ein- U11d Aus-

° fuhr von Kriegsgerät ~ doch sah dieses Bundesgesetz keine 
c 

Bevlill:igungskompetenzen für die Ein- und Ausfuhr von ° 

Kr~egsgerät vor, sondern es verfügte vielmehr ein ßC-. 
setzliches Verbot der Ein- und Ausfuhr vonOKriegsgerät. 

• - -- ° 

Damit :fehlte es an einem "sachlich in Betracht kommenden 
o , 

staatsamt", auf das ~m Sinlle des § 2 Abs. 2 des Behöl'den-
... 0" tlberleitungsgesetzes die Bewilligungskompetenzen für die 

Ein- und Ausfuhr von Kriegsgerät übergehen hätten können. 

~. Die durch das Behörden-überleitungsgesetz ge-
~schaf.fene KOffipetenzlage ist durch da.s Bundesgesetz BGEl. 
Nr". 142/1955 insofern geändert worden, ~ls nach §. 1 dieses 

Bundesgesetzes dem Eundeske.nzleramt und nach § 1 Abs. 1 
des Bundesgesetzes EGEl. Nr. 134/56 nunmehr dem Bundes­

ministeri:um für Lcmdesverteidigung die Besorgung der· 
"militärischen Angelegenheiten im Sinne des Art. 10 Abs. '1 

° Z. 15 B-VG. U übertragen v/orden ist 4 

.. .... ~ 

Zu den militärischen AngeJ.cg0P...heite~n gehören nach §2 
z. 9 des ~u.ndcsgesetzes BGBl .. Y:r. 1L~2/1955 insbesondere a~.~C.:l 

die 11 Bewaffnung , Gerät und l.~anncsausrüstunb". SO\';ei t es Bich 

also um die Einfuhr von YJ."'icgsGerüt honde-lt, das für Zowocke 

; "' 
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des österreichischen Bundesheeres bes1.~immt ist \ obliegt die 

Ertcilung der Einfup .. :rbewllligungen nach § l~ des Bundesge- ' 

setzes BGBlo Uro 1 /+2/1955 im ZU.sammenhalt mit § 1 Abs o 1 des 
. 'I 

. BWldesgesetzc;s BGBl .. Nro 134/1956 dem BtU1desministeriuIJ für 

LandesverteidiG~ng .. lI 

:' . . . 

Unter dem Gesichtspunkt der derzeit nach dem Bundes·­

ministeriengese-cz 1973, BGBl. NI.' 0 389, bestehenden Zust1:ill.di5';" 
keitsverteilung zwischen den Ressorts ergibt sich folgerdes 

'Bild: Der § 17 Abs .. 2 Z" 40 hob die die Zahl~ den allgerr.ei.nen 
\Virkungsbereich und die Einrichtur:g der Bundesmiliisterien be­

treffenelen Bestimmungen des Behörden-überleitungsgesetzes, 

StGBl" Nrfl,.91.l/194-5, aill" Bei der Bestimmung der zur Voll­

z~chung noch geltenden deutschen Vorscr..rii"ten ist; demnach 

die Zuständigkeitsverteilung zwisGhen den Ressorts, wie sie 

.das Bundesministerienges,etz 1971+ vorIJ.immt') her~J)zuziehen c 

- Ein Sachgebiet "Aus- und Einfuhr "Cmilite.rischer) !,Vaffen ll 

wird im Bundesministeriengesetz 1973 nicht ausdri.icklich ge­

nannt .. Das zivile Vlaffen-, Munitions- UJ1d Sprengmittel"sesen 
-:'.: ... ~ wird dem Bundesministerium fUrI~eres zugeo~dnet (Teil 2 

.der Anlage zu § 2, litoG Zo 1), die Angelegenheiten des 

• 6" •• " 

. ~ilitärischen 7laffen-~ Schieß- und HunitionS'.'7esens aber deo. 
", . . . * 

)3tUldesministerium ,für Landesverteicligung (Teil 2 der Anlage 

zu § 2, li t. I) 0 Es ist aber z .... leifelhaft ~ ob der Begriff des 

s'Waffen- ~ Schieß- lmd lluni tionSViesens" auch den Bereich 0.01' 

Ein-'.und' Au~fuhr solcher Gegenstö.nde, erlaßt. Geht t:1all da'!o:: . 

aus~ daß daQit ein verfassungsgesetzlich im Art .. 10 Absa 1 

Z" .7 B,-;--VG vorseforraterBegriff in das Bundesninisterient;e-. 

'r setz 1973 Ubernomr1en \71Irde, so ist dies deshalb zu verneir-.e~, 

weil diesem Kompetenztatbestand jener des "Waren- und Vieh­

verkehrs mit dem Ausla.nd!! (Art. 10 Abs o 1 Z .. 2 B-VG) gee;er..­

übersteht 0 Dies läßt den Schluß zu., daß das 'I'laffen-'i :',!uni~vio:::;s­

und Sprengmittel\'J8sen nicht auch die AnSeler;enheiten der ::::iL­

und Ausfuhl' er faßt , \'leil dies Generell in einem anderen . 
Kompetenztatb?stfu"'ld schon al1s[;csagt ist. Auch das \7ai;fen-

.' gesotz 1967, das sich auf den Kor:lpetcnztatbestnnd des Art. 10 

AbsG '1 z. 7 B-VG stützte, hat nicht Regelungen 'über eine ~i~.-

931/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)40 von 55

www.parlament.gv.at



I 

! . 

. " 

.... 6e"':) 

und Ausfuhr von \'laffen und eine eventuelle Bewilligunr;s­

pflicht getroffen ~ sondern nur festgeleg"t;, daß bestimrato 

Waffen. auch nicht im Wege des Imports in Verkehr gesetzt 

werden dürfen, daneben aber keine weiteren Regelungen vor­

gesehen. Eine allgemeine Kompetenzfiir don Außenhandel kann 
. auch das Bundesministerium für Handel, Gewerbe und Industrie 

nicht für sieh in .lDlspruch llehmen~ da dessen Zuständigkeit 

auf die r:ahrnehmune; handels- und wirtschaftispolitischor An­

gelegenheiten beschränkt ist, die Frage der Ein- und Aus­

fuhr von (militärischen) Waffen und j,luni tion ab e 1.' auch 

· andere' - etwa sicherheitspolitische - Gesichtspunk1.;e be·· 
trifft. ." ;.~" . 

. -: 

Die Rechts.lage ist unter dem Aspekt, der in diesem 

Zusammenhang behandelt wird~ undurchsichtig, eine klare 

· BehöI'denkompete:n.z ist nur schVlcrfe st zustellen" Mit großer 

Sicherheit kann aber davon ausgegangen werden., daß zur 

'VollziehuTIg des deutschen Gesetzes über Aus- und Einfulu' 

. von Kriegsgerät hinsichtlich der Ausfuhr jedenfalls das 
• c • 

. Butdesministerium für Inneres zuständig ist\ wenn auch 

gegebenenfalls nur auf Grund der Genera1kompetenz dieses 
· . 
"Bundesministeriums zufo1ge des Teiles 2 der Anlage zu § 2 
·lit. G z .. 13 des Bundesministeriengesetzes"1973o Die kurze 

UbeI'prüfung der R'echtslage läßt kfdr.:.e klare Aussage zu, 

ob diesbezüglich das Einvernehmen mit dem Bundesrninisterium 

.für LandesveX't~idigung herzustellen ist. Diese Frage, ist . 
. ~be"r '~->wie :'~ich' ~us dem folgenden ergeben' wird. - für' die 

::.-. 

BeurteilUl1g cler Zu untersuchenden Vorkommnisse nicht von 

Bedeutung. Nicht von Bedeutung ist im vorliegenden Fall 

auch die Frage, ob das Bundesülinisteriu.m für lülS\'"ärtige 
Angelegenheiten eine Hitwirkungskompetenz in Angclegen-
h . t d ....... d ~ ~ h "T" .... .(" d"· . . h t e~ -en er ~~n- UD ."1.us~u r von ~ta.lJ.en un .... un~ 1;~on a e 

In diesem Zusammenhang ist zu er·,']är.illen~ daß es eine 

Ressortv-ercinoa:::'ung geben soll ~ di.e die Kompetenzverteill:.r:g 
regelt. Danach wären 

.' . 

1) ffu:- Waffen- und Uunitionsexporte und -importe e;rwJiE2..tZ.-

lieh das Bundesministerium für Inneres im Einvernehmen mit deo 
Bundesministerium für AUS\'IDTtige Angolegenhci t·en und J3undes­
ministerium für Landosverteicligung 
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2) wenn aber das Bun'dcsmiriis'tcrii.üii~~tür Landesver­

teidigung .~;t~?~~ al's Importeur odeJ::' Exporteur von Waffen 

und' Munition aüftritt, dieses BundesministeriuL'l im Einver-, 

nehmen mit dem Eundesministerium für Auswärtige Angeleßen-, 
heitcn zustündig. 

Eine solche Ressortvereinbarung konnte allerdings 

nicht aktenmä.ßig festgestellt wex'deno Sie wäre im Hinblick 

auf die Gcsetzeslage ?-ls problematisch zu bezeichnen .. 

c) Wird die, Frage untersucht, ob die Bostinmungeu 

des deutschen Gesetzes über AUs-' uncl Einfuhr von Kriegs- , 

gerät im zu untersuchend.en Fall eingehalten worden sind, so 
ist-festzustellen, daß _ Anhaltspunkte für eine bcjah·:;nde 

Antwort nicht vorliegene 

aa) Es ist offensichtlich, daß ~ine Ausfuhrbewilligung 

des Bundesministeriums für Inneres nicht vorgelege:q hat. 
} . -, 

'bb) Geht man von der Annahllle aus, daß hie zu eine Zu·· 
.' 

ständigkeit des Bundesministeriums für IIL'Yleros überhaupt 

. nicht. gegeben war, sei es daß die. Zuständiglcei t dieses Bun-' 

desministeriums allgem~in bestritten wird oder nur hinsicht-
• • 4 •• • 

lich der Ausfubr militärischer ~Ilaffcn oder im Hinblick auf 

die erviähnteRessortvereinbarung, so ist festzustellen, daß 

eine Ausfuhrbewilligung') die von i..rgendeinem Bundesministe::::'iut:! 

sowohl für das sogenar~te Tunesiengcschäft als auch für di~ 
Ausfuhr d,er 399 .. 600 Stück SS-I .. :unit-;ion und der gleichzeitiG 

g~liefertcll Gewehre nicht ersichtlich i~lt. Auch das Einver­

nehmen mit dem Bund.esministeriurn für Auswä.rtige Angelegen-
hel ten entsprechend der: mehrfach 'erwäb:b.ten Re s'sortvereinbarung 

:c wurde vom ThuJ.desministerium für Landesverteidigung nach den 

vorliegenden Unterlagen nicht hergestellt. 

cc) Eine Zuständigkeit de s Euncl.e sD.inisteriuITls für Lo..::c.e 3-­

ycrteidigung zur .§:ll.ein:i.gen Erteilung der AusfuhrbewilliguJ).g 

für (milit&.rische) l:,:affen und l'.:unition auf der GrundlaGe dos 

cleutschcn Gesetz.es über Aus- und Einfuhr von Kr"iegsgerä i:; i l:8.T.:.n 

nicht; angenom~on werdoll o Unabhängig von' allen rechtlichen U:n-

sicherhei'i;on, mit denen das erwähnte .'. deutsche Gesetz be-
I' • . ..' 
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haftet ist, kann jedenfalls festgestollt werden, daß ,in 

dienern nur eine EinvcrnehP.1cnd::orrroetenz des "Reichskriegs-
bz • .. .,. - • 

. ministers"enthalten Vlaro Selbst wenn man daher davon aus-

geht, daß der Bundesminister für' Lanc1csverteidigung die' in. 

diosem deutschen Gesetz enthal toue KOf:lpetenz des ehemaliGen 

tlReichskriegsministers" übernommen' habe, 'so ist ." mit ihm nur 

das Einvernehmen herzustellen, er hai; aber niemals' die Z\1.­

ständigkeit, Ausfuhrbc\'lilligungen aus eigener Zuständigkeit 

a:uszustellen 0 

Es sei schließlich auf einen Umstand hinge\"liesen, der 

im vorlice;cnclen Zusami':Icnhang z\'Jar keine rechtliche Be.deu.!cung 

erlangt, . der aber doch erwähnenswert ist ~ Das .. ,·'~deut.sche 

G·esetz über Aus- und Einfuhr von Kriegsgerät ist zweifellos 

,verfassungswidrigo Dies deshalb, weil d&s Gesetz keine 

Kritex·ien dafür festlegt, unter welchen Yorau~setzt1l2[jell die 

. "'-Behörde eine Bewilligung zur Ein- oder Ausfuhr von Kriegs:"" 

gerät erteilen kann, zu erteilen hat oder versagen muß. l~ach 

der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes kann es daher 
nicht zweifelhaft sein., daß clieserechtliche Gr1.mdlage dem 

.Grundsatz der DeterClinicrthei t des Verwal tungshundelns, Y:ie 

es der Art. 18 Aas. 1 B-VG fordert, nicht entspricht • . , 
,,' 

.' .-

- . ~ 

.. 

. , 
f ' :~, 

_ .... 

. 
931/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 43 von 55

www.parlament.gv.at



I 

~ l·· 
I 

. l 
'"I 
I 

/ 

.',; . 

.' 

" 

1 • 

.. . 

- 9 ...... 

• " • 

D) per staatsvertrag von st. Gerrnain 

ImZusammel1hang mit den Hechtsvorschriften, die 
" sich auf die Ein- und Ausfuhr von Waffen und i':1uni tion 
beziehen) muß schließlich auch auf die Bestimm.ung des 
'Art. 13l~ dös staatsvertrages von st. Germain, StGBl. 

Nr. 303/1920, hingewiesen werden. Nach dieser Be­
stimmung ist die Ausfuhr von Waffen, Munition und 
Kriegsmaterial aller'Art österreich' 11 formell untersagt"." 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob diese 
Bestimmung noch völkerrech-tiliche Verbindlichkeit befu"1-

. spruchen kann. Soweit ersichtlich ist, ist eine formelle 
Aufhebung dieser Bestimmlmg nicht erfolgt. Es ist auch 
,unbest;ritten, daß der staatsvertrag von st. Germain' 
völkerrechtlich verbindlich ist, oo\;:ohl sich diese Aus,... 
sage nicht auf alle seine Bestimmur..gen bezieht, wie 
beispielsweise die einen Teil dieses Staatsvertrages 
'-. . .-: ..d 

._'.' bildende Völkerbundsatzungbeweist CI Es ließt die An-
nahm.e nalle' ,'därr1hfolge des Umstandes', daß der Staats­
vertrag ~on sto Germain in einer bestimm~en politischen 

. . 

.Si tuation ent standen. ist, die sich inzwischen grUlldlee;cnd 

geändert,hat, Und geradeaus dieser Situation sich die 
. militärrechtlichen Bestimmungen, insbesondere das Waffen­
und·Munitioncinfuhr und -ausfuhrverbot, dieses Vertrages 

'el'k;tären, diese Rege~ungen im Hinblick auf die clausula 
rebus sie stantibus l:einevölkerrechtliche Verbindlic,hkei t 

mohr für sich beanspruchen können. 

Die Gutachter vermögen dazu keine abschließende Rechts­
auffassung abzugeben, weil es sich um die Prüfung einer 

völkerrechtlichen Fre,ge handelt .. 
:., 

'<. 

. .' 

'. ,. 
., 

~'" .... 
.. 

", 

........ Jl. 
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".0.".: .. AußcnhD.ndclD(~c.setz " -
, . 

;. ,~ 

'. Gemäß §;$ Ahs; 1 des AußenllandclsGcsetzcs, BGBl.Hro31L:/·1968, 

'in der Fassung BGBl .. Nr. 315/1976 bcdürfen Rechtsgeschäfte 

. und lIandlur.l.gen, \..,relche die Ausfuhr von inden A ... '1lagen. zu diesen 

Bundesgesetz angeführten \'laren zum GeGenstand haben, einer 130-

\'lilligung. Grundsätzlich erteilt dic~e Be\"lilligung der Bundes-

. ~il1ister für Handel, Ge"lerbe und Industrie. Auf die Kompetenz­

verteilung ist im übrigen in diesem Zusammenhang nicht näher 

einzugehen. 

'In der Be\'lilligungsliste für d{e Ausführ A '1' scheinen 

auch \'laffen und Munition auf .. Darunter fallen KriegsHaffen 

('rarifnr. 93 .. 03), Feuerj':affen (Tarifnro ex. 93.011-) mit Ausnahl::.c 

von Jagd- UIld Sportgm':chrcn, ganz allr;c::1oin 11 andere \.Jaffe!l" 
.' 

(Tarifnr. 93005) und I'1unition (ex 93 .. 07) ausgenomm.en Patronen-

pfropfen Ul1d nül~en für Jagdschrotpatrollen (siehe Anlage). 
" 

Aus diesen Rechtsvorschriften dürfte sich ergeben~ daß 

die in Frage stehende l'1uni tion , aber. auch die Ge\'lChre - will 

man sie nicht, als Sport ge\'lehre ansehen, Has nicht beurteilt 

werd.en kann - für die Ausfuhr einer Bevlilligung nach d.e:n 

Außenhandelsgesetz bedurft hätten.. Diese Aussage ist aller­

"dings insofern einzuschränken als § 4: .. Abs. _ 1 des Außenhanä.els~ 

gesetzes in der Fassung BGBI.Nr. 401/1974 Ausnahmen von der 

Berlilligungspflicht vorsieht\ die im vorliegen(~en Fall von. 

Bedeutung sein können. Vera~lgemeinernd kann gesagt werden, 

daß. die -Ausfuhr· im, Vormerkverl;:e~ keiner 3e\"d.l~igu.ng tL.~ter­

liegt. Da die damit aufgE.n<lorfenen Probleme rec~t liehe 3~u.r­

teilungen erfordern, die eingehenden KCfl_.'.ltnisse sO~'lOhl des 

I(,Außenhnndelsrechts als auch .des Zollrechts voraussetzen, 
. können nur folgende Fragen gestellt ,,:erden, die einer Klärung 

bedürften: 

1. \-laren die Gegenstand der Unte.rsuchung bildenden \'Iaffe:l 

und die 1'1unition nach dera Aur:c~andclsbesetz bc':;illisu.n[s-

. '. pflichtig? 

.. 
~ .; . , 
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c 2. \-laren. ct",a nur die I'huütion oder nur die.\'Jaffcn 
be,·dlligungspflichtig? .' 

• ~. c tAlar etvm eine Bc\·:iliiguncspflicht nur deshalb. nicht; 

ger;eben ~ "leil ein.AusnahJ:1etatbe~tund nach§ '+ Abs. 1 des 
Außenhandelsgeset~esvorlag? .:. " 

, , 

4. \'lird die Fraße unter 3 bejaht ,kön~l'te dieser AusnD.h:-:c­

.. ' tatbestand gesetzmäßig im konkreten. Fall in Anspruch genOn1"llcn. 

\'Terden';t 

. . 

", ' 

,.e; 

c·· 

.... ! I . 

. , 
',-' ..... 

- .~ -

r... . 

. '. 

, . . .. 
.... • 0 •• 

" 

.' ." . 

.~ 

t 

'. 

"" 

. " f •.• . '. . ,., 
" 
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<loj!\'11 llllll ttt"1II ~'~l\)('r(ll'~' dill' GI({lü{lr tli·~ 7'11 r, mdct/ 
. 11. tf nr)~·(ll·lt. 

~; '( Ii 11, bell 21. ~)liit.; Hl~. • . . 

:!Xl' ~)tdch~;\l1itli(ij.lil:::milliil,·r . 
3n~,k;trc!IIJl!J /1 
stlrinfllltlllll" / 

. / 
5. ~~c\'otb llllHH ·,.n r, e t' ci H .! U 1)1' iiC, er ~I rfj Cll~ c3 
~\efllo t i.l Cl' ~ i 11 jlt fj t' tlO 11 iYa 11 flj CII C rHJ a jf Clt "0 m 1\;.\ li n i HJ:l:J, 

1t~[!li 61tllllb lli.'?' ~ 2 b,:~ ~~~rcil0.i.(1rr\1'h'l!~J t~Olll 1.0ufi 
1&39 (~!.':tIltl,'':'g~·i''l'r.r.:S. ~1I/)ltlirb i Of(i~IIl:.l,::: tl(,1'orbnd: ., .... . 
. ~k(!it;ill~lr t;:l:~'~,~I:r:it'lIl'1:l~lJfl':n ;l1loJ b~lll ~l,:':,hl!;b: 
it1itb (lu3 ii~r).,;r1)dl;p~Ii3t·ilic1)cn \G.lrülIbr/t bi~ llui 
lt\Cil('fe~ llrrI;l1f('l\.\. 

~(U~'lhlr)ll!eil im (fill,:.'if'11k jinb lInt~r j),.'JI Q.~J)mu~< 
i('~!m1il'l\ .. ·k,~ § 22,~Ü)i. 1, i)(';$ Glci\'t,c~,. üba Ed)ui» 

. ',l.'L~ii~IJ /Hllt:... ~)(:~lItti:J!~._,~~lIl 12. ~!pril l!1~?S (~1kicl):3' 
{I{'jt'r.;l. }. 'b. J1;~) sutoJl!g. . .' 

/ '. 
/~'crfi 11, tm 12. ~lll\i HXH. 

, . ~r mdd);i:lilllitcr be~ .slmwi . 
~ri(r" .. 

: .. '!;{" 

G. @cjc{; iiflcr ~:1I~: !wtl G:infuflr l.lOll S'i'1;icß~: 
neriit. ~um6. ')(lIbChl(lCl' Hl:15. 

"S':ic :1kicfj'~n'ßk,I!1Iß f)'1t bt1~, jt1fgl'BtC (\)('i~'~ r.~iG)rOiiCtt, 
bLl~ f)i::rmil bcrfi'!!I(lct lvitb: ' 

§ 1. ~ie %l~" 1I11D, ('\;iHjllf:r t'Olt .flrit<(l·3r,L'riit (~~\lfi~lI, 
~)hUlil!,l\l Hilb jonit.t\J::m C'.kr;i/) ijt nur llIit {lt'jollb.'rcr 
(f[Icmhd~ ,3!!tiiijig, bic ~Cl: ~~dd)"~rolilllliiii,r jiu: %!,~: Hili) 

'ijiniu~;rrl';ltIH{!uit!lg' im (!il:th:mc(lnICll mit bellt ~ldd)~'; 
ftic\1~'llIill!iICt ertdlt. . 

••• -..t! ••• .., .. ~~ 
. . ..... ~ 

§ 2. '~Ct m.!icr):3fLlml1liii~lr jüt ~ru.~· Ullb l':illjuf;r. 
licmtlt:g!!1It1 l):''Clifi\';;t{ieflt im ,1)cn1ict::clt ~lldi!.:~\1lI5ciGcr 
unb ~:rcllüiidF!1 Sil.1l1t~t1l!)~iGcr' cill~ ~iitl' i);.'t ~hk\.1~' 
s~rii!,', !:l;c 11m mit iCin:r l!.rt1l[~!l~3 aU1: ~(n-5' ltlli) (S;inillf;r 
~USC{Ll Hell lUerbclt .. 

§ :1. (t) ~m~r b~n ~~l'rid'Jriitc!! bC':J § 1 ~nitl(1)crr;,11lbcft, 
ll.litb mit (;:,jl~\l~\Hi~ iJi':' oll l'iIlL'1Il ~(1()r cer: mit .\.'lljt obn 
lnit ~j:lbi:mjc l.J"irr~lit. I 

(2)' ~l~,'(~~11 bcr GtrLljc (nm! ImT ~iil3icr]\!1'\l ~~~. Slricß~ 
eer(il~ cr!tlIll1t l~,cr'oL~l1, (ll!lf) ltlCllit ci\ llIl'l)cr ~Clll ~ätt'r 
lIod) cilh'll\ ~drllcT)nt~t gcf;5rt. 

(3) ~~lilll1 fl'illc Ilciiimn\t~ ~krioll llcrio!:}t vtlcr t,lcr­
lttfi'ift ll'i.'t'o~'lI, io !emn (mi ~i(' 0:ilt)id'olllt;l i\':{'i'liIl~ig 
trfmmt Ilicri)~'II, llJCltll im ültrigm vic :J3,,'r,m':'iC~!lnüCll 
~i('rfflr tot! ieuclt 

§ ·1. ~11'~ Cki~'~\ tria Lm 'oie ·2;lrfk b,',;, likjrL;\'':: nun 
~hiL'u~I1"\'ill llom ~7. ~I!H 1~l:!7 (%:iL~)·:'c\·il·li~1. I S.23n). 

.merlin, bl'l\ G.9?ol.Ji.'\I1('.('t H)3:>. 

~t: ~itr)H'r Hilb ~)kid)N'\ll~kr 

-. 9{1l~lt f ~) i!f er 

AnlaGe 

~l'r :Jkicf.l-sfril·u·;minij:l't unh r-{l\'tt;C'id!t(j'~('l'r .i.I~'r 
~~~cr)r\ltnrl)t 

llOIt ~'\t 0 1lI (l~' rg 

~<,r 9ki(1)~!IIilliitcr bc~, %1·~\U~h!ißcn 

Sn ~nlrctullü 
lnm m i!f 0 '\lI 

~\'r ~ki~!.l~l\:oirti,Jj;\i 1~'i11 iliijlcr 
~))W ber iJilfFllll:J bel' Gkj((liijll' (;l'llHjl1'<1Ut 

~. ~)iL1rnlllt Sll)ncf)t 

~~räiibc1l1 bl'~~ ~lki(~I§bMIIDird!orilln0" 

i. ~h'!(llllltlnlir:j:::I!l ~r~ ~;~ cil:J'H:Jli~!:tiiili d 
iii\: ~{II~'= uni:> G'iilfllrjrV~I;)j{(i!1l[lln, ~((J\:Jir:< 
r 1I11!~ ~ it c rr c, {! ch' c n C 11 j) !:! i jt c b (' l' ~t ri \'!J ?: tll'f Ü It" 

,,~ .. '.~. Mn 1. '2(P!i{ l~l;)S in Sn:lljl !r\'h'l!~'~ ~~\lii(-tI~Fic~ 
t~om IS. ~mGr3 l~1:'~S (:)~ci{[l~'gci'.'\~!>!. I ':s. :2(;:) IIwd)t l'in.: ' 
I)' '1'1\' ';"',!" . 1:I"t nj,'" b 'r \'1';'- '.~ ""':;" I'n;"""'''';'' (I' ,! .t\ hf~.'h!) l. ...... 11>. I. ... l ..... ~·b .. u.lt· a.-~iL ... hU,t" .... ·b. 
~~l!!l(b~r 9~i.'~C~'~t.,H ;r~0.:L ünb '.FrcHf;Hrr~cr Z::1l1 !-2t1H.).~"\t1~.;:,r 
ilir. 2;0 t'ClIll 18. 9:n1i'li;tC-t lG3G uni:! ~'r. ~G t.101ll 1:? ~'" 
Il\:J!l1t 1936)." , . 
~ic ~ii:e b.'r Hri~'1';0ßniife, bk lIl1C{l §~ 1 . uni) 2 b,··5 

Qki('~r.~. iiOet ~(1I:S" ;uttl G;illillljr \llll\' ~~~:i\l\)cr'1t t',lm 
G. 9?Nl,'lllh'i 1?33 (:;i,'i(r)0l1"i~i;(1r. I ':5. 1~~37) 11m 11,;[ 
ml'i:lc;: c.;:r!\iltrl!::~ D::r t,1Üt·~. unD ~iiiinrJr ~l.!udc:iiclt iini:l, 
Cl~\;lft fdG~ltbc~('liii!l1\J: 

1. ~~:1iicJt unb 9JOI!iHiol1 jebet <)frt Hilb if)rc ~ici~LH:b, 
brr. ~ru;,a(,\io:nmCll iiul:>: 
a} ~ie ~~,lijrn lhllfl ~§ ~O ullb :n ~Ct ~~rnl~1:)l\Hll~ 

3m ~l;Hr.ijiifl~1t·ilß' bc~ ~~~~ii(,IiG\.'i('t,c~ \)om 
1!1 mUiq ]~)0Sf mdcf)·\}ci(:t,(,L I ;5. ;271) .. 

b) St1ßbl~"liiClt ~~cl!l~~ii §S2 :','r ~~i:r:;rbnl!l;!l ,~;:r 
::tmd)jüfmwg b;;~ ~S'lii(,lI~'i('ft·t;,,~ twm 1~). ~1)l;lr,~ 

18-3S, ~ki\{l\;\.'Hi(lL I :5. :no. . 
('"' ~d',~i(1,;n['~I.::1;;a uilb 5l1cinrl~!ir1~!n~lt,~ri!'r . 
dj ~iirdt'll, io:~·:.:it iic lIiu)t i%~i([jiJt.:atlii!olC'!l iil!~, 

1mb ~~Cl1l'!tlcr. 
t') ~JÖllli!iOll jiir Die Q."~11iiClt 1IIIter a (Jg d. 
f) S)trv" unb2ioGlt\liiclI. . 
g) ~C\llt<d':'f:i:(ic>.! ·Z~'r~ItßllIt.:lIiiiolt. 

2. Climicl)tllllgcn, Oie m!~'idllicii1hi) 311m (!ini~t.\ 1I1l~ 
tii:hr.1\{h llO1! ~rt!~'(\~ll'(1iiL'1! hiti\l!!ltt jil1.b, .;. '~~. 
\)1"1-" ~t·(·t· ,i(""''',m~''I.;.'r\i·c r·')~(I:)t,'-;;e'\tl'h-, • •• tot.: " ~J . "'I .~ ,1tlU. ""V:>," "I ., .......... ... 

~(l~'~il!)~tC[J;:l', ~{~'lt'!; r i l.1orrid![![!luCII. 

3 ~"l'!' '1"11' 'r· .. · "li m'I""r'I';O" " ....... 1.1 .... ~1, ~~, J'- ·:'·;"UI.. I -t='\.. LV'" u "U\.· 

4. ~hiq10id)iii~ l1{{cr %t. 
b. Si.ti('Q)riljtid)~.)(,~t~~ unb iflrc mcjt,.mbtci(e. 
G. (H}~miid)c ~i.lIqfitliiie. 

Q)trlill, bm 1. ~nl[if 1~);3$. 

~\'r mci\{,·;'!ommiiilw iiit ~r\!~, 1mb Ciinju!:::r1clt'iiti\lt:l::J 
'J[(lwi(!! 1I11ß~i:l'1 r ~ 
~II ~krlrl'h!llß 

ecrJ ur l',l" Ger)! 111 i !l~" .. . . 

~1.·r ~kid)·:{h1Itr)\11:~;\' in tnemi,{' 
et'IJf/~\lI'1l!nl't 

" 
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J3ewilligungslietc fHr die Ausfuhr. A 1 
J 

.. , 
(Auszug aus dem AußenhandelsG ) 

'rUi(OUIl)Ul.cr 'larifnumtlltC' 

93.01 . 

. 93.02 

93.03 

CI 93.01 

- \Vaffcn \lud . Munitioll 

I-Ji;b~ und Stich walTen (v/ie Säbel. 
Dr.gcI1, B:ljoncttc) sowie' der"ll 
Tc-ilc und Scheiden 

lIen 7.\11ll Sdli~ßcn. von Fa!!~lcii'!('n .., . 

oder Tauen 
ausgenommen: 
Jagd,. \l!ld Sponsc, .... chr<:: 

Revolver \1l1d Pistolen, ~us.gcnO!11-
mcn so!dle der Nummern 93,O·f 

.. : \md 93.05 

93,05 A~dc!'c \X"a[fcn (ei!1s;::hlic.A!;:h l!c-!" 

Kriegswaffen (andere 
" die . der Nummern 

9.3.02) 

~7:lITen als 
93.01 \lIld 

11cllcrw:dfen (:mdere ,("atlen als 
die dcr Nummcm 93.02 und 
93.03), cinsdlließlich der w.11:el1- ex. 93,07 

, 'ihnlichen mechanischen Vorridl-
.. lungen, deren \\C'irkungswcise ad 

der· V.crbrcnnungdcs Schießpul­
vers ber~hr. wic L"udl~pisto!c;}) 

• pjsfo1c:n und Revolycr flir l3lind-

'. 

Gewehre, K~rahi:ler lind P:5:o:~'n 
mit Fcder-. Lt:ftdrud .. - ocl,'!' G;,s: 
drucbntricb) 

+cH-e-fü 1~-\'].a,t'f.<?«~~uSf:;':"'1'~-;:';~.;l. . 
sokhc für WatT.en c!Cl~_~~:,:r' 
9 '101 '. ',\' .. f':.,.,..-..... <:-~,;. 

J. J ClJ).J~)..P.'\.oI.l Cl:l ""'-0l .. 1/,.;,..-

rohEn;:::...-fur Gc\':ehrc ~~2 2==­
~hli.t:öc-Jii~:::.::.:.:.::.!:· -;} 

1SunltioI1. cin~chlicßli,:;! ~f!!:C:1. 
so\vic deren ·rl"i!c, \\-:c G:::$:':::~:5:: • 
R.ehposten), l~!i:ltc:l.s,hrc:J P: ~r~· .. 
nenpf ropf eil 
ausgenommen: 

. .dn.;ß~ \i1ctterkanonen und Kano-
• t .... -::. ',. . '.' , • • r.. ..a .. o. _, 

Patrollcnpfro?fc:l 1.1nd i·ii.ilscn :'Gr 
Jagdsdlrotpa tronen 

••••• :, ••• / ... ~~'I .':~ ••. ::." 

.. 

. .... 

/.' . 
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ObstltdG Or. Pete~ CORRIERI 
AdjutHnt dos Ound8srninister5 

, " 

M E L DUN G 
• I " 

-. 

... 

'. 
" . 

. , 
..• 1)' 

B.il~gOI· 
, 
. . - .... 

, . ; . : 

Am 7.12.1976 erfolgte, etwa 1n der Zeit zHischen 1100 Uhr und 1200 Uhr, 

. ein Anruf Iog. \~EICHSELß;\U['iERs in der Adj utantur, wobei der HelT Bündes­

minister verlangt wurde. Dieser war jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht 

anwesend. Daraufhin wandte sich Ing.· \~EIC~SELBAUMER an mich mit dem 

Ersuchen einzugreifen. Als Sachverhalt teilte er mir etwa folgendes 
· mit: I 
I . • i ., 

·ln Schwechat liege eine Munitionssendung,: die aber nicht abgefertigt 
. . 

. . 
werde, weil,irrtOmlich der Firmenstempel WEICt~ELBAUMER auf den Papieren 

· aufscheine, anstelle des Stempels Eundesm~nister1um fOr Landesvertei~ 
. . ' . . i 
digung. Bestimmungsort dieser Sendung sei! TunesienJ es handle sich Ur:1 

I 
lieferungen im Zusammenhang mi tderr (mir per,cnnten) JagdpanzerEesc~äf-;;, 

das erst vor kurzem zvJischen der Firma STEYR DAH1LER rUCH-AG und der-

.. ".: 

.. 

I 
Re~)Ublik Tunes~en unter gewisser Mi t\o!id~urg des Bundesheeres abgeschlos-

sen worden war. Mehrere einschlägige lief~rungen seien bereits anstan~s­

~ los ab~efertigt worden (ein Argument. daslmehrfach wiederholt wurde), 

ns handle sich lediglich darum, den AbsenFer ("Sterr.pel") richtiezustellen. 

'Oa ich mir über die offensichtlich relati~ komplizierte Gesarntsituat::'cn 
I . 

kein rechtes Biid machen konnte, lehnte ich dieses Ersuchen (AbSnderu~g 
I 

des Absenders) ab und verwies auf den vermutlichen Zeitpunkt des'Ein-. . I 
,treffens des Herrn, Bundesministers (eegen; 1430 Uhr). . . . I . 

, ' . 

lrig. W~ICHSEL8AUMER äntgegnete darauf mit dem Hinweis, daß eine Trans~ort-

maschine im Anflug sei und daß bei einer Verzögerung der Abfertigung' 

allein daraus ein Sch~den von etwa 10.000 g entstehen wOrde~ Auf meine 

·c Frage. wer aus dem pereich des Bundesministeriums über die Abfertigung 

der vorangeeanp;enen Sendungen informiert sei, nannte lng. WEICHSEL8i\Ui-:ER 

Regierungsrat CtiAlUPA vom Heeres-8eschaffungsamt. 

Ich rief daraufh:in bei RegR CHALUPA an, der mir'vorher völlig unbekar.!"lt 
, '. 

war, und ersu~hte i!ln, nachdem ich den Eindruck gewonnen hatte, ~a3 er 

von der Angelegen~eit grundsätzlich Bescheid wußte, ~m eine Klä~ung der 

Sachlöe.e und allenfalls I \-Ienn dies zulässi g \vSre, um eine direkte 8e­

rc}.n1gung. loh forderte ihn schÜeOlich auf, mich auf j,;den Fall Ober die 

. ~etroffc:nen VerDnlüGsungeri zu informieren. 

',. 

, 
.; 

I 
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Etwas später erfolgte ein Rücl-,ruf des RegR CliALUPA, \'Iobei er ab/i:! folr;endes 

berichtete: 
" . 

Es handl~ sich um den zweiten Teil einer Münitionssendung nach Tunesien, wo~~! 

der erste Teil ranzel'muni tion und dieser 2.-i8i toTeil InffJnteriemun5 tion 

umfassa. Oie Begleitpapiere wiesen jedoch (zum Teil?) einen falschen Ab­

sender~ nämlich den der Firma Ir:~. h'EICHSELGAUMER, auf. ~'ws offensichtlich 

.ei.n Ir)~tum sei. Er bat anschließend ~m \.Jufsung, \'Jas ~un yei tel' zu geschehen 

'h:jtte. ~!J\"'f)it ich mich erinnern !<.onn, hat r.s/3R CH/\LUPJ\ r:!irauch r:ü':f.c:cil:, 

unO er in der Zwischenzeit mit Ine. \dEIC1ISELßr"\U~iER tc18foniert hätte. ,. . 

Mit diBs9m Informationsst:md hielt ich ehla gegen 1420 Uhr e~nen Kurzvortrag 

~ beim 11nrrn .Bundesminister und bat um \'!eisung. . ~ 

Der He}:,r Bundesminister entschied darauf, d~ß die z\-18i te Sendung genauso 

wie dia erste zu"behandeln wäre, was bedeutete, daß als Absender auf derr' 

genannten Papieren anstelle des Stempels der Firma 1n8. WEICHSE(BAU~ER 
.~ . 

.- .. 

...... :; .. ~ 

der deB Bundesheeros anzubringen Häre. 

Es folgte gegen 1430 Uhr (~in Rückruf bei RcgR CHALUPA und die Obermittlun~ 

dieser Weisune des Herrn Bundesministers durch mich. . 0-"":' 

In der Folee Hurde ich in dieser Angelegenheit nicht mehr befaßt • 

; ~ ", 

. I , 

Wien, den 24. Jänner 1977 
I 

:.·7.-~ '.~~--:~! ..• ';:~~ •. :"jf.\.:J:'!~"~~;-.. ::.::." -.. :~.~~ .::"~:"::: ~r!·:-:·.-;,;~"i:;.·{-~:~:'· .. ';~·!.!~, ,0,;,;'.:" W",:. 

. " ... ." . 

." . . 
" . 

. : . 

. i " " 

• 

931/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)50 von 55

www.parlament.gv.at



I 
I , 

./ . 
/ .. ' 

/ 
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/' 

."'1 

"." " . .ro'.". ," ...... 

'. 

" 

'00.G24/4-111/5/17 

:: \ (l, 'b .elf \~A1 ~ . :.~ 
-; ~w l{' \, {)i o,lt( \( h, c-) : 

" . . ;~. .. 
" ,', 

'. 

, Tel. 57 56 55 ·/Iel. 2746 " 
~ 

-. 

not):': 'c.r., ':' .... 

, ~" 
llei6hsclbal1.r.lCr Inß • Alois 
1. IIanüGl I;üt Dili täl'ü,c})cn "Taffen und 

'militlirinc11cl' Huni ti on 
20 Vcrmi:'ctlul1ß dcs Verkc.ufcs von militäricchcn 

"luffen und r:lilitärischor Nunj.tion; , 
GroDrjlobni tz J l'~Ö ,< 

EntziehunG d.eI' KonzGssionen 
. ';', .. 

, . 

, .' 
• • I 

An dun "', 

Dlmdenkanzlcra.'ilt 

zoHQc. Herrn Lcgationsrat Gehart 

l3al1110.usplatz. 2 
,. 

". 1014 II 5. e n 
~_ .... e. 011'"""' .; • lI:~ 

In der oben anec:;:-ührtcn AngclcGcn]w:t t erlaubt sich c.1n~ 

Dunc1esr:linisteJ.:'irun. für lIandc1, GC\'lGrbe i.md Industrie unter TIczug­

nahmc auf dan am 24.1.1977 einGelangte (10. Ersuchen Ho.chztchondcs 

bckolmtzuGcben: 

Das ho. jJu.ndesminiotcriu~ hat Eriüe Härz 1976 yon nicht­

amtlicller Seite Kenntnis davon erlanct, (laß c;eGen ll1G. Aloio 
\'Ieichoelbo.umer beim LanucsGcrichtfür StrnfnClchen llicn ein 
Strafverfabren _ "lOGen DevisenveTßchens D..nhängiG sei. Auf Grund 

.,~. diener Hitteilune aIJ 30.3 .. 1976 telefonisch beim LandeDGcl'icht 

'. 

für Strafsachen \'lien Gepflogene ErhebunGen habcn erGeben, (laß 
Illg. Aloio llciclwclbQuil1Cl' mitdef.l D..iLl ~O.G.1975 unter ZClhl G (.1 E 

Vr' ~515/73, JIv 503/7'~) erganGener. Ul~toil dicscsGcriehteD \';cc~:m. 
DcvlscnvercchcTln ~;;u einer Gol(lGt:cafe VOll S 7 IU~lioncn YCJ~'nJ.'tcil t 
\-!Orden Dei f dan Urteil jetloch infolcc eillcr '\fom 'Verurtcilten 
erhobenen Berufung nicht reohtGl:räftig Dei. Fel'J.1cr llU.l'dc hei 

, . .' . 
, ..... 

931/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 51 von 55

www.parlament.gv.at



t 

'. , 

-.2 .... 

c1iosern GcriGh.t erhoben," daß der" Genannte mit X'cchtskrtftj.GOffi 

" Urteil vom 1 .. 8 .. 1975 11 Zl. G cl Vr 2G55/7~n HV 07/74, "leßr;n l'iUC?ll.'?· 

vorGehcns der vcrnuchten Aogabcnhintcrziehtmg nach clen §§ lifr: 

33 AbSol lit .. o. FinstrG zu 3 l:onntcn Frcihoitsst:r.'8.fo r bcclinc;t 

bot Fcstnotsung einer Pro1)Gzeit Yen 3 Jahren» uncl z.u einCl: 

Goldatrafc von S 150~OOO,- verurteilt worden iot. Einem an dao· 
TJanc.1cGGcricht für Strnf.sncllCl1 \'lien vom 110 t: BunclcOJ!linisteri'LUIl 

. tUn: :51 .. 3.19'76 [;cJ.'ichtütGll }~rS'\"1.cJ:':3chrci '08n lun Übc:rsmu.1"ung cinc:l.' 

Ausfertigung (les in d~r clic Verstöße Gegen das ]cvisengcBetz 

bctreffcnc.lcl1 Strufonchc erGanGenen Urteile \':nrüe 1' 0m Goriclrt 

" mit (10m J~:ln\'!oie niclrt; entsprochen p <laß u.ic ll.kGcn be:ccits clont 

OberlanclcG[;cricht \'lien ZUJ~ Bnt:::cl1cd.dul1G vorgelcg'b ",orden ocJ.cm" 

Aus <lern am 13 .. 4- ,,1976 beim ho.. J3unclcsminis tori um. einGolanGten 

EinßichtsrJ..kt dos J3untlcsministcri ums für Inneres ~ Zl.. 59 q OGO/ 

_ 133·-II/13l76 ginGen :Ln liGS cnt15.c"hcn. zuoi lne ~ 11.10.18 \'[oichoclu[l1).lIlOJ: 

botrof.fenc1c l"a1ctell hervor, die :CUr eillo };l1tzj~ehun'G Qcr dionen;} 

zustohonu.cm Konzessionen für die 00'''01'1)0 des IIantlclo mit \laffen 
uno. militärIscher Nuni·tion 'lmd dor Vermittlung (los Verkaufes 
von mili tt3J~iocben \hl.lfen und militärincl1m: J.lun5.tion YOn BeücutUl1[; 

ooin konnt~n; und m'la.r 

141 .die oben ü.uc;efUhrtc 1"echt8~~rüftiGo Verurteilung \-Toßon ver­
suchtor Abcabcnhintc:.rziehungo 

2~ ein im S·~aa.iuma.e:L· VoruntoJ:8uclnmg 'boil,1':LanclcsGericht JJin~; 

. 'lU1tcr Zahl 21 Vr 207 /75 an}1E~i1Gigcs" Strafverfahren" betreffend 

. cloY\. lCon~:cos5.onsinho.bel" zur IJast geleGte TaJGDcstün<1c der Ver .... 

untreuung uncl betJ:üßcriscl1cn Xrida. 

-i. 

Das 13undeGIi1in:io-Gcrium fiir HundeI, Gm'wrbc und Industrie 

". 

hat schon auf Gl'tmcl {lOi.> };reebnicocs der ma 30 0 3 ~ 1976 GepfloGenen 

Erheb'lU1Gcn hi Alwsioht gellOIJmCn t dem Go\·;erboinho.ber die beiden 

:tn Hede stchC!llt1en Konzcw::dol1en in Am,ICndul1G <.lon § D9 linn il 

GC\'!O 1973 .... ull·onfo.lls D.uch des § 87 Aim.1 ·z tl Gc\':O 1973 - mt 
cntz:tehen. Eine einziße t '\'IClUl auch e:C'D.vicrcnd9 YC1.'urteilnnc; \':Gccn 4 

". 
.. 
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vorsuchter Abgabonhiü:tcrziGhung roich'!; jodoth nach der Spl"uch­

llraxis des J3tmdesm:i.nisteri W;lS ~ elie 'sich an der Rcclrcf-lsprochung 

dos Verwaltungsgcrichtchofs orienticrt, nicht aus t um 01no .. 

l,11tziehunG uer geGcl1stttncllichcn GC:MerbcborcchtiQu1gcn .92lf ;~;~'J2.:::: 

zu verfügen .. ]Ja bloße Vcrc1achtsmomcntc (2.l1hUnGißc ßerichtliche , 
Strafvc:cfabrcn) tauch "fenn sie scJ1\'lcrl'licGCllCl oc~:tn mÖßcn, bei 
BcurteilU11ß d.er Zuyorltts~:;j.ßkei teines GC'dorbcinhabcrs außer 

Betracht ~~u bleiben haben (VCl .. §§ 25 Abs'"l Z.l \lnd 89 Ans.l 
C'Qi'lO 1973), i'/Ure (luu jlül1clcmllin~_[rlie:ciui:l l)oi J3uÜci~cld;l1ahlilü auf ~ 87 

Abs •. :; GowO 1973 (bei dione:c Vorschrift handelt ca sich um keine 

Ermes13enfJl)ostillli"TIung!) nur in der LaGe gO\'roscn F uie KonzcDoionen 

~uf ein8 ·bostimmte Zoi t zu entziehen t es D0i denn, das nU.llrles·" 

ministerium hti:tto <.ton VC:C:Juch unternOI:1i:rlOll t hinoichtlich clUl'" 'bei 

den Gerichten n,nGoJclaeten strafbaren ~~atbeElt~1.ndG die cl":f.'o:t:dqr­

lichen 13m'leise seloot aufzunehmen uno. den GO ermi t"telton S;:whvor-

. 110.1 t i11 Am'.rc~ndunG des § 38 AVG 1950 ciner eigenen rechtlichen 

'-rrourtcilung zu un'Gcn'zichel1. :81n'.D01c11013 VorGehcn mußte nber im 

Hinblick darauf, duß dem J3unüosminis-cer:1.um für die Beueisnufna.hne 

hinsichtlioh komI)lizierter \'lirtocho.it3tlelikto $ \'lie si~ dmä leon­
zessionsinl1G.ber zur Lo.::3"G 1i ° [;e:11 s . der' nötoßo Jq1pO-FD:G fehlt f.· 
unt(n:bleibCli~ Eine r~n'~zichunG del." [onzeauion auf bestimmte Zelt 

\U1ter Auoklalnt.'1CrUnc cl eX' nicht bm'" nicht ':r.echtßkrLiftiG ent­
Schied.enen Stro.foo.che!l kam atw reohtlichen GrUndon nicht in 
13o'~racht, ,'!Oil die Gm'rcrbcbehördc bei. EntziehullG einer Ge, .. ~cl"bo-

.. ~ .. '~". ~ ,'.;. '_herqchtigung - einen l:onstitut.i.YGn Vel~.,a1:l;tu1Gf.mkt - die gOGu::r'"e . 
.... t." -, . .1.". • 

. (ihr bekannte) Sachlage im Zei tptulkt der Entscheidung zu berUc):-
nichtigen hat .. Eine Entzieh.1.U1G der ItonzODoiol1 auf bestlmmtc Zoi t 

: c hätte daher zur Folgo gehabt, daß bei Hichtentstohonncucr }'aktc::. 
(\'lie sie jetzt heTi.rorkommen) eine Entziehung der GC\'lcrbeberoch­

t:i·ßUl1Gen auf ir:m1Cr trotz dos allfälligen spätoren Vorliecci13 
gerichtliche:!." VerurteilunGen \'loGon jene·X' strafbm:en Tatbc8tlincle, 
'dc:rent'1'leGen clerzci t oin (rechtokrUfti[;C8) Urteil noch nicht 

o:t'Gangcn iot;, . nicht mehr hätte c:c.folccn können. 

. . 
• t .. 

.... 
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Ju1gcn:tchts dieser Rochtslut;e Bah sioh <las J3Ul1aosnünistcx'i~· 
·:rtlr Handel, Gewerbe und. Industrio veranlaßt, die Entscheidung 

das Oberlo.ndcsgol'ichtes 1-lien inder Causa tl])cvisenvcrGohol1:u 

abzu\"lartol1 lf Das Oberlanuesc;ericll'Go \'lien hat mit Urteil vom 
29.4·.1976, Zl~ 16 Bs 78/76. das Urteil des 118.11desgcrichtes iÜl' 

Strafsachen \"lien vom 30~G.1975 aU:lcehobsn und \'leiclwolbo.U1LC11 hill-

aiclrlilioh eines PaktUJIlS fl.'0igesprochen, hinsichtlich der .üo):iGcn 

Faktend:te Sache zur neuerlichen Verhandlung 'I.mtlEntochoidullg 

an das Erstgericht zurückvel"vlicscn.Das Landcogericlrf. für Straf-

sachen "lien hat die Durchführung der not'·lcncl:i.gen Verho.ndlm1g' ·" 
:tür den IIo:t'bst (los vergangencl1 J;;:thres in lnwf.dcht gcnoJl~ll(m, jcc1oc:-. 

bisher eino11 Verhaüdlungsterulin nioht festgesetzt. 
, , 

'. Unter den gegebenen Umntändcn vlird eine En:l;zichung ö.cr 

Konzession (auf inuuer) ~rst c.ann in J3etrach't kommen, ",lonn sich . j 
.,- ent\1cdcr in der' A;.o-.nzei t- die Öf'fel1"'1ilicl11;::c.i.'c beschäftißendem "lD.f:r(!~- .1 

unclHvni tionsaffül"\3 a.uf' Grlmcl der im Gang befindlichen üj;er- ." I 
anchuugeinhrandfl"?i ein schuJ.dha;ftc:J ":rechtS\'l:Lch:ißos Handeln . ~ .j 

. dss 'V11/ hera.usotell t oO,cr :tn einom der. beiden anhU.ngigo~l· Gerichts'· ·1 

v:erfahX'on eine rcohtsk:dif't~igo Yerurtcilun.g üoo Genannton erfolet 6 I 
j 

\1icn. o.m. 24.· Jännel' 1977 I 
. . .... ',' l"'tlr don Dündcominis-terz '. .. .' ." ... : J 

.:~i·.t..~.: ....... :~~. "-''':!'''~·~''.i:·~i_!·~~.''~\~~.r:rvrt '';'~)~:''':''''J ; ..•. d'··'·" ,.'. -\ ......... :j.JJ.t! ~.:' .. ~'.': .. ~"'':,~!''i''··J~ ~ ;. ..... .: .,~.·.; .... ·.'..·.·!!' .. .;.-.l· 
, . '. .' : ~NI.' . a: -g: 0" .. 8" n •• ~.~:.,.:. • ... t.,· ~ ..... ~~" ." .. ~.~ ... ,.;- :: ":""~"':'" \. ""; ... " .. : ," ;~ -",: 

.' '. ',- , "', ," ....... ,' ~ ':';: .~, ;'" 
.' . 

, ... 

: :~ ., (. 

rUrdie Richtigkeit .. 
. '". 

, ...... . 

'dor Ausfertigung: 
'. 

~.. - " . ~ .. ' 

. . 
.' . 

' .. .. .' ','" .. 
. " .. 

.. '. . 
'.1' , . 

. ' ".', 

' .. ' .. 

. . 
. , .. ' 

. .. ........ : . ....... 
.. 

• 

", " . 

'J 

J 

J 
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J 

"Cj 

J 
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j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

j 

I 

j 

931/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)54 von 55

www.parlament.gv.at



(4) Die lk;t!!rlillunr.cn der f.b;. 1 bis 3firidcn 
Auf Bchörocl\ der mittelbaren nllndcsverw;tbHl~ 
keine Anwcndun~. _. 

€. (D' cl'" I' G cl'" . j 5. 1) lC lh~n ,::smm:stcn~:\ ,1:l:Jen es 1ltte, 
·<!ie. den Wir t.ur.t'sberC'ich mehrerer Bundt:s:nini~ 

,) . 

$tcricn betreffen, soweit hundcsgcsct:.:lich ni dm 
.anderes bestimmt isr. nadl 1'.b.E;.1UC der n:ich­
stehenden Bcstimmun~co zu bcsorz,r.n: 

1. Bei Besorgung eines Gesch:ifrcs, <hs Anf,c~ 
le&cnhcitcn mehrerer in den 'l\!irkllnzsbcreidl 
versdljcdencr ßuncicsminincricn fallender 5:\,h­
tcbicte zum GC~'.fnst:md h:1t, haben die in Be­
tr;>.cht. kommendcJ\ BLJndt'~m;l~i,tcricn nadl den 
Gnl~dslt2Cn dcs Ab:;. 2 g:.'lP-t:;ns:;m vOr2tlgdlcn. 

2. Bei j3csorgung' fines Gcscl:iircs, das Ange­
legenheiten cines Sachgebietes zum Gegenstand 

· h:tt. das in den Wirkuo;s!:lcr{'.i(h eines Bundes-
.' minhteriums (·L'.st7:ndiSe:s ßundcsmi:1i,;terium) 

fäHr, jedodl Sad'i:chi~IC hefü brt, <lic in den 
\\firkt:n3sbcreich C::1i!S oder mehrerer ~ndcrcr 
Bundesministericli (bw:,ilistc BUD.cbministerien) 
fallen, hJt das zustär!d!?,e Bnndesminisrcrium 
nach den Grunds~t;r.cn des' Abs. 3 im Zus:tmmen­
w~rl:Cl\ mit dem oder den beteiligten BunJ..:s­
m Inmcricl1 .. vor7-\!zen cn. 

(2) .In den F:ii1en des Abs. 1 Z. 1 bb<.>n die 
betreffenden BU;1Gesministericn gcrnci.nsam fcsr:-

· i'.ustdlcn, der WirLun1'.sbcr.::ich "'elches Bundes·· 
'mini~teriu:ns durch d:J.5 g"mc;n,:;.:n 7.t! besorgende' 
Gesch:ift vorwit'.;(!nd b:!trof:m wird. DiC5till 

Bundrsministcri!Jtrl obliegt die' fiihrende Ge­
$ch~ft.5!:Jch;U1dllJn;. V"rmögcn s;c.~ cl:e betreffen-

.. den B:.lndesminist:::ricn ni±t illf'.crh::lb ci=:.cr:tngc­
m~ssen.;:o Frist zu Cl!1iSl!n, vrc1dl(:!n B'Jndc5mini-
stcrium di.: füh~cndt.: Gcsch:1ftsbt:h;l.ndlung 7.1..1- "j 

kommt. so ob!ie;t cl::; B:=llrteilun; dieser Fra~:e 
tmtc( Zugr:.zndc:e;U!l; d::,~ ersten S:!t7CS auf An-

· trd!g eir;es der bctrofienen D~ndeSDlinist,,:-icn cl::r 
lhin~c5regicrun;; . 

. (3) In deaF:111ca des Abs. 1 Z. 2 ha:: d;;s LU­

st:ind:~e Bundc5minis:erilrm dem oeer dcn betei­
ligten B,mdcs:-ni:.;si:~r:cn Gd':;cl!};'i:;~ zu tiner 
Xußcrung inn~rhalb elner ;ng~nlCSSei1 fe5:zusc:­
:tend:en Frist Z:.J gebcn.~bcht d:t~ Gi!SG1:ift des 
2.ust~ncig;n i3unde$t:1:n.i~"(eri\lms ;cc\Kh :-hßnah-

· men ~l\.If S .. chgcbi~:en r:o~;c:1di;, die in '::::1 W'ir­
kungsbcreich. e!:1!?s b~~e!!!:!:c!1 Bun~cs~!n!st!!!'!~::1'; 
f:l11cn; so h.lt ,iJs z.us;::indi;;c ßUIH1<':;lilinis.aiulO 
im ti.:lvwnen:ncn mit d:::n bc~ei1ig(en 3üncc:s· 
rr>jnlstcrbm yorzugencn . .Kommt cii~ses Ei;lVU­

nehmen binnc:l ~incr ;n~:o::nC's;cnca Fr~st nicht 
• %.ustande oder wird es :lusdr~&.!!dl ye~.·:c:g~rt. 
~o kann sowohl d::s zust:ind;~e ais ~:Jch ein betei­
ligtes Bundcsminisrcr!ur:1. mit- dem alS Einver­
ndlmeo herzustellen ist, die An?:::le~~c:ih.eit der " .) 

· Bundesrcbi,;:.-ung zur Berltung vorle;;ea. 

(4) Gc;etzlid1C Ilrstimmunzr.n über die Konzcr..­
tr<!tion des Verwaltu!12"s .... erLhren5 yon unt~r 
ven~llicdcncn Gc;!c;..J~s?~nkte:1 ::~ bebndclnden 

, Angdegenhciren:n einem einh..:idimc:l Ve:rflhrcn 
werdcn nid,t berührt. DlS deich'! c-ilt ·,·on Vor­
schriften Cber die ßch.;.nJ:u;g von Vorfnoen bd . . _ 0 

der fcmte!lung ':es S;z<...~vcrh;dtC$ im Z..:~c ein~s 
Verfahrens. 
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